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I. Gesetze, Vollzillismmieijumjeil, Ver¬
ordnungen und Entscheidungen.

Wohnungsansorderungen.
L.

1. Wenn eine Wohnung als unzulänglich benützt , ange¬
fordert werden soll , müssen bei sonstiger Mangelhaftigkeit des
Verfahrens auch Behauptungen der Partei über eine anders
geartete , über die Belastung der Einrichtungsgegenstände in der
Wohnung hinausgehende Benützung der Wohnung unter Wahrung
des Parteiengehörs auf ihre Richtigkeit geprüft werden . Der
Nachweis , daß die Wohnung zum Schlafen nicht benützt wird,
rechtfertigt allein die Anforderung noch nicht.

2 . Es bedeutet einen Verfahrensmangel , wenn im Ein¬
sprüche gegen eine Anforderung geltend gemachte .Tatumstände
vom Mietamte verneint werden , otme daß die Akten Aufschluß
darüber böten , daß irgendwelche Feststellungen über jene Tat¬
umstände vorgenommen wurden.

3. Wenn die Verhandlungsprotokolle vor dem Mietamte
nicht erkennen lasten , ob die Partei eine in der Verwaltungs¬
gerichtshofbeschwerde geltend gemachte Einwendung auch schon
vor dem Mietamte vorgebracht habe , kann nicht zuungunsten der
Partei angenommen werden , daß sie dieses Vorbringen vor dem
Mietamte unterlassen habe . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 20 . Februar 1921 , Z . 5879/20 , M .Abt . 15 , 2093/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Johanna
M . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XII der Stadt
Wien vom 30 . September 1920 , Z . R . 287 W . S ., betreffend eine
Wohnungsanforderung , die angefochtene Entscheidung wegen mangel¬
haften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Die Aufnahmeschrift vom 24 . August
1920 über die aus Zimmer und Küche bestehende Wohnung im 12 . Bezirke
in Wien , B .-Gasse Nr . 14 , Tür 13, besagt , daß sie vollständig möbliert sei
und von der Wohnungsinhaberin , die im 10 . Bezirke in einem Gasthause bei
einem Verwandten bedienstet sei, unregelmäßig bewohnt  werde . Sie
schläft " — heißt es dort wörtlich weiter — In der Woche drei -, auch viermal
in der Wohnung und dies ist erst einige Monate " . Eine Aufnahmeschrift vom
30 . August 1920 sagt wörtlich : „ Es erscheint Frau Johanna M . und gibt
zu , daß sie fünf Tage der Woche bei ihrem Neffen ist, welcher im 3 . Bezirke

ein Wirtsgeschäft hat , und dort eben die Zeit verbringt . Es kommt auch öfters
vor , daß sie auch drei (soll wohl heißen „ dreimal " ) in ihre Wohnung kommt
und hier schläft . Die Wohnung wird wegen unzulänglicher Benützung ange-
fordert " ; folgen die Unterschriften der Johanna M . und des Amtsorganes.
Am selben Tage forderte das Wohnungsamt die Wohnung unter Hinweis
auf die Bestimmung des Z 4 , Absatz 1 , Punkt 4 der Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 , mit
der Begründung an , daß sie nur unzulänglich benützt werde . Der Einspruch
wurde ohne nähere schriftliche Ausführungen überreicht . Die Verhandlung fand
am 30 . September 1920 statt ; zu ihr war auch für Johanna M . Franz M .,
Gastwirt in Wien , 4 . F .-Straße 45 , erschienen , lieber seine Vorbringungen
enthält dje Verhandlungsschrift nichts . Dem Einsprüche wurde mit der heute
angefochtenen Entscheidung keine Folge gegeben , weil durch die mündliche
Verhandlung festgestellt worden sei, daß Johanna M . höchstens eine oder zwei
Nächte in der Woche in der angeforderten Wohnung schlafe und sich die ganz-
übrige Zeit bei der Familie und im Gastwirtsgeschäfte ihres Neffen Franz M.
im 4 . Bezirke , F .-Straße 45 , aufhalte und schlafe, daher die angeforderte
Wohnung in der Regel nur unverhältnismäßig kurze Zeit benütze . Die An¬
forderung gemäß Z 4, Absatz 1, Punkt 4, sei daher gerechtfertigt.

In ihrer Beschwerde führt Frau Johanna M . aus , daß sie, um sich
ihrem Neffen , dem Gastwirte Franz M ., dafür , daß er ihr die Kost gebe —
einen Lohn beziehe sie nicht — erkenntlich zu zeigen , in seinem Haushalte und
in der Küche, soweit ihr dies ihre schwachen Kräfte ermöglichen und ohne daß
der Neffe auf regelmäßige Arbeitsleistung Anspruch erhebe , aushelfe , indem sie
einmal seine Kinder beaufsichtige , dann beim Aufräumen behilflich sei, dann
wieder abwasche oder in der Küche arbeite ; wenn es hiebei zu spät werde oder
wenn sie zu müde sei, um abends noch nach Hanse zu fahren , so übernachte sie
in der Gasthausküche in einem provisorischen , fallweise aufgestellten Bette , ohne
daß sie bei ihrem Neffen einen Platz zur Unterbringung ihrer Fahrnisse , Kleider
und Wäsche oder einen Raum für ihren ständigen Aufenthalt habe . Sie könne
daher ohne ihre Wohnung in der B .-Gaffe nicht existieren ; sie habe nur diese
eine Wohnung ; daß sie nur eine oder zwei Nächte in der Woche dort schlafe,
sei nicht entscheidend ; von ihrem Aufenthalte in der Wohnung tagsüber er¬
wähne die angefochtene Entscheidung überhaupt nichts.

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen : Nach Z 4 , Absatz 1, Punkt 4
der bezogenen Kundmachung könne » unter anderem „ unzulänglich benützte
Wohnungen " , nämlich Wohnungen angcfordert werden , „die regelmäßig nur
durch unverhältnismäßig kurze Zeit benützt werden (zum Beispiele Sommer¬
wohnungen , Absteigquartiere u . dgl .) " . Die Frage , ob eine Wohnung unzuläng-
lich benützt wird , ist, wie der Gerichtshof schon in seinem Erkenntnisse vom
31 . Dezember 1919 , Z . 6223 , ausgesprochen hat , eine Tatbestandssrage . Bei
ihrer Erklärung ist aber zu beachten , daß die Benützung einer Wohnung nicht
ausschließlich nur durch ihre Bewohnung , sondern , wie eben in diesem gleichen
Erkenntnisse schon anerkannt worden ist, auch durch über die Belassung der
Einrichtungsgegenftände in der Wohnung hinausgehende Benützungshandlungen
geschehen kann . Wäre hienach selbst die Tatsache , daß eine Wohnung überhaupt
nicht bewohnt , das heißt hier zum Schlafen benützt wird , für sich allein noch
nicht ausreichend , um die Wohnung als unzulänglich benützt anzufehen , so
kann dies noch weniger der Fall sein, wenn die Wohnungsinhaberin die
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Wohnung nur ein - oder zweimal in der Woche zu Schlafzwecken benützt.
Es müssen also , wenn der für die Frage der Anwendbarkeit des Z 3 , Absatz I,
Punkt 4 der Kundmachung wesentliche Tatbestand festgestellt werden soll, auch
Behauptungen der Partei über eine anders geartete , über die Belastung der
Einrichtungsgegenstiinde in der Wohnung hmausgehende Benützung der
Wohnung aus ihre Richtigkeit hin , und zwar unter Wahrung des Grundsatzes
des Parteiengehöres geprüft werden . Ob solche Behauptungen im Zug - der
Tinspruchsverhandlung von der Partei vorgebracht worden sind, läßt sich im
vorliegenden Falle nicht mit Sicherheit festste« -» , da , wie schon erwähnt , die
Verhandlungsschrift gerade . über die Parteienausführungen überhaupt nichts
erwähnt , obwohl solche offenbar vorgrbracht worden sind ; die angefochtene
Entscheidung spricht ja ausdrücklich von den Feststellungen bei der mündlichen
Verhandlung , über die die Verhandlungsschrift aber nichts enthält.

Wie nun der Verwaltungsgcrichtshof schon mit dem Erkenntnisse vom
2. Oktober 1920 , Z . 2663 , ausgesprochen hat , liegt dann , wenn im Einsprüche
gegen die Wohnungsanforderung über die Frage der Gesetzmäßigkeit der An¬
forderung relevante Tatumstände behauptet wurden , die vom Mietamte »er-
neint werden , ohne daß die Akten einen Aufschluß darüber böten , daß irgend,
welche Feststellungen über jene Tatumstände vorgenommen worden waren und
wenn die Beschwerde jene Tatumstände neuerdings behauptet , ein mangel¬
haftes Verfahren vor . Im heutigen Fall - weißt die Beschwerdeführerin offen¬
bar auf dekartige Tatbestandsbehauptungen hin , wenn sie rügt , daß die ange¬
fochtene Entscheidung vom Tagesaufenthalte der Partei in der angeforderten
Wohnung überhaupt nichts erwähnt . Hiemit soll doch offenbar behauptet
werden , daß außer dem vereinzelten Nächtigen in der Wohnung noch andere,
über die Belastung der Einrichtungsstücke in der Wohnung hinausreichende
Benützungshandlungen vorliegen . Ob diese Behauptungen auch schon im Ver¬
fahren vor den Behörden vorgebracht wurden , läßt sich, wie schon gesagt,
wegen der Unzulänglichkeit der Verhandlungsschrift vom 30 . September 1926
nicht feststellen . Es darf also auch nicht zuungunsten der Partei angenommen
werden , daß sie diese Vorbringungen Unterlasten habe . Es erwies sich daher
auch in diesem Falle das Verfahren als mangelhaft , weshalb mit der Auf¬
hebung der angefochtenen Entscheidung vorzugehen war.

».
Soweit die Verwendung von Wohnungen zu unerlaubten

Zwecken in Betracht kommt, bildet die bloße Tatsache dieser
Verwendung bereits einen Rechtsgrund für die Anforderung,
ohne daß außerdem noch gefordert würde , es müsse der Woh¬
nungsinhaber an dieser Verwendung die Schuld tragen . (Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 11 . Dezember 1920 , 1 . 5392/20,
M .Abt . 15 , 10253/20 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Johanna
E . in Wien gegen die Entscheidung des Mietauites der Stadt Wien

vom 12 . Februar 1920 , Z . 1949/19 , betreffend eine Wohnnngs-
anforderung die Beschwerde als unbegründet abgewiescn.

Ents chei d ung I grün  d e' : Am 8 . Dezember 19l9 langte bei dem
Wohnungsamte der Stadt Wien eine Anzeige der Polizeidixektion Wien ein,
derzufolge in der Wohnung der Beschwerdeführerin am 21 . Oktober um 8 Uhr
abends 13 Personen beim Spiele angetroffen wurden . Drei Herren spielten
Preferance , eine Partie um 100 L , zwei Herren und -ine Dame spielten
Bridge , eine Partie um 50 L , die restlichen Personen spielten angeblich
scherzweise um 20 lr Bakkarat . Vor diesen Spielern stand aber der Bakkarat-
schlitten , aus welchem bereits ein Teil der Karten entnommen war , die wieder
in einem Körbchen nebenan lagen . Außerdem lagen bei beiden Spielern einige
Jetons . Die Spielrequistten , Jetvns und di - Kapnottkasse , in der sich J -tons
um 400 L befanden , wurden saisiert . Mit Bescheid des Wohnungsamtes Wien
vom 10 . Dezember 1920 wurde die im Hause 6 . Bezirk , W .-Gaffe 32 , Tür 5,
an die Beschwerdeführerin vermietete Wohnung gemäß der Verordnung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Jun , 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
angesorderi , da bei der am 21 . Oktober 1920 von der Polizei vorgenommenen
Revision festgestellt wurde , daß diese Wohnung zur Veranstaltung von uner-
laubten Spielen verwendet wurde.

In dem gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche leugnet - Be-
schwerdeführerin , daß die angeforderte Wohnung zur Veranstaltung unerlaubter
Spiele verwendet wurde . Es sei weder ein strafgerichtlicher Verfahren gegen
die Beschwerdeführerin wegen Duldung oder Veranstaltung von unerlaubten
Spielen durchgeführt , noch sei sie wegen Ueberschreitung von Lichtsparmaß¬
nahmen verurteilt worden . Sie beziehe sich diesfalls auf den Polizeiakt und
beantrage die Vernehmung des leitenden Beamten des Sicherheitsdepartements
Dr . Weiser . Aber selbst im Falle des Verdachtes des unerlaubten Spielens
entbehre die Maßnahme der Anforderung jeder gesetzlichen Begründung.

Mit der angefochtene » Entscheidung wurde der Einspruch verworfen . In
den Gründen wurde ausgeführt , daß für die Anforderung gemäß Z 4, Punkt 6,
lit . o der zur Anwendung gebrachten Kundmachung genüge , wenn eine
Wohnung für unerlaubte Zwecke verwendet worden sei, wogegen das gleich¬
zeitige Obwalten anderer Anforderungsgründe nicht erforderlich sei. Di - Der.
Wendung zu unerlaubten Zwecken sei durch die durch die Polizeibehörde fest¬
gestellten Umstände erwiesen , daß ein Teil der angetroffenen Personen um hohe
Beträge gespielt , daß bei dem anderen Teile Requisiten des Bakkaratspieles
vorgefunden wurden . Eine strafgerichtliche Verurteilung wegen Beihilfe zum
unerlaubten Spiele werde durch die Kundmachung nicht gefordert . Ueberdies
habe nach dem Ergebnisse der Verordnung eine allerdings noch nicht rechts¬
kräftig gewordene Verurteilung stattgefunden.

In den Akten erliegt ein Schreiben der Polizeidirektion Wien bottt
3 . Mai 1920 , demzufolge Beschwerdeführerin vom Bezirksgerichte Leopoldstadt
nach Z 522 des Strafgesetzes zu 3000 H Geldstrafe verurteilt worden sei, die
übrigen Personen freigesprochen wurden . Mehrere der beanständeten Personen
seien vorbestraft und als gewohnheits -, beziehungsweise gewerbemäßige Hasard¬
spieler bekannt . Die Beschwerdeführerin selbst sei sonst gut beleumundet.

Die Beschwerde macht geltend : 1 . Der zur Anwendung gebrachte Z 4,
Z . 6, lit . o der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
«0 . Juni 1919 , gebe, wenn man ihm die von der belangten Behörde gegebene
Deutung beilege , über die durch die Bollzugsanweisung vom 2 . April 1919,
St .-G .-Bl . Nr . 128 , den Landesregierungen erteilte Ermächtigung zur Ab¬
änderung der Bollzugsanweisung vom 13 . 'November 1918 , St .- G .- Bl . Nr . 22,
hinaus . Der Zweck der Ermächtigung sei, daß Wohnungen , die nicht oder
nicht in dem bestehenden Umfange benötigt oder für die Erzielung eines
bleibenden Gewinnes durch Untervermictung verwendet würden , den Untcrstands-
losen zuzuführen , nicht aber Wohnungen Personen , die sie zum Wohnen be¬
nötigen , und zwar selbst für den Fall nicht , als in ihnen Hasard gespielt
würde , abzunehmen und dadurch neben der Strafe des H 522 des Strafgesetzes
eine Nebenstrafe einzusühren.

2 . Der Inhalt der Mitteilung der Polizeidirektion mache noch keinen
hinlänglichen Beweis für den strafbaren Tatbestand der Abhaltung unerlaubter
Spiele in der Wohnung der Beschwerdeführerin . In dieser Hinsicht sei darauf
hinzuweisen , daß von den 13 zur Anzeige gebrachten Personen nur eine verur¬
teilt worden sei.

3 . Es hätte durch die Requisition des Strafaktes festgestellt werden
wüsten , daß die Vorgefundenen Requisiten nicht Requisiten für ein unerlaubtes
Spiel gewesen seien , da Karten , Spielmarken und eine Spielkaffe Requisiten
sowohl erlaubter als auch unerlaubter Spiele sein könnten.

Die Beschwerdepunkte 2 und 3 seien geeignet , die Rüge eines mangelhaft
durchgeführten Verfahrens zu rechtfertigen.

4 . Die Feststellung des Obwaltens eines strafbaren Tatbestandes sei Sache
des Strafgerichtes und nicht des Mietamtes . Es liege darum ein Verfahrens-
maiigel auch darin , daß nicht eingegangen worden sei auf den Antrag des
Vertreters der Beschwerdeführerin , den Strafakt auch für den Zweck zu
requirieren und die Beschuldigten und Freigesprochenen als Zeugen zu ver-
nehmen , um festzustellen , daß Beschwerdeführerin überhaupt von einem Hasard¬
spiele in ihrer Wohnung nichts gewußt habe . In der angefochtenen Entschei-
düng seien diese Anträge nicht erwähnt worden , geschweige denn , daß über¬
haupt zu ihnen Stellung genommen worden wäre . Selbst bei Zugrundelegung
der Mitteilung der Polizeidirektion hätte nicht angenommen werden dürfen
daß die Wohnung der Bescherdeführerin als Spielhöhle benützt wurde.

Der Gerichtshof hat folgendes erwogen : aä I . Der Zweck der Einrich¬
tung der Wohnungsanforderung ist erkennbar der , in der Zeit einer elemen¬
taren Wohnungsnot die Verwendung von Wohnräumen für den Zweck des
Bewohnens nach Möglichkeit für die Wohnungsbedürftigen zu sichern . Mit
diesem erkennbaren Zwecke der Wohnungsanforderung ist die Verwendung
von Wohnräumen für gesetzlich nicht erlaubte , vom Zwecke der Bewohnung
verschiedene Zwecke nicht vereinbar . Es kann darum nicht gesagt werden daß
die Anforderung von Wohnungen , die für unerlaubt - Zwecke verwendet
werden , zu Wohnzwecken mit dem Zwecke der Einrichtung der Wohnunas-
anfordernng schlechthin unvereinbar sei.

Die Bestimmung verfdlgt somit einen objektiv polizeilichen Fürsorqezwcck
nicht aber den Zweck der Bestrafung des Wohnungsinhabers für eine ihm rur
Last fallende deliktische Verwendung der Wohnung.

aä 2 und 3 . Die Frage , ob die Annahme des Mietamtes , es sei die
Wohnung der Beschwerdeführerin für den unerlaubten Zweck des Hasard-
spieles verwendet worden , durch den von der Beschwerdeführerin nicht be-
strittnien Inhalt der Polizeilichen Anzeige gerechtfertigt erscheint, ist eine Krage
der Beweiswürdigung . , "

Der Gerichtshof vermochte nicht eine Ueberschreitung der Schranke der
der Behörde zustehenden Beweiswürdigung wahrzunehmen , angesichts des Um¬
standes , daß der für das Bakkaralspiel eigentümlich - Schlitten vorgefunden
wurde , und daß die Beschwerdeführerin in der Beschwerde selbst zugesteht es
se, eine von den angetroffenen Personen wegen Uebertretung des Z 522 bestraft
worden , wobei sic unterläßt anzuführen , daß dieser eine Verurteilte sie selbst
gewesen sei. ° "

» Nach der Bestimmung des 8 4 , Z . 6, lit . o der angeführten
ittindmachung ist die Forderung vorangegangencr Bestrafung nur für eine
Uebertretung der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918 , R .-G .-Bl.
Nr . 28l , als Voraussetzung der Anforderung der Wohnung des Bestraften
aufgestellt , wogegen , soweit die Verwendung von Wohnungen zu unerlaubten
Zwecken in Betracht kommt , die bloße Tatsache dieser Verwendung einen
Rechtsgrund für die Anforderung zu bilden hat . Schon die Umwandlung einer
Wohnung zu einer Spiel -, zu einer Diebshöhle , zu einem Bordelle rechtfertigt
ihre Inanspruchnahme für Wohnzwecke , ohne daß außerdem noch gefordert
würde , es müsse der Inhaber der Wohnung an dieser B -rwendung , sei es
durch ihre absichtliche Herbeiführung oder durch unterlaufene Fahrlässigkeit die
Schuld tragen . Diese Art der Regelung hängt offenbar mit der Erfahrunq
zusammen , daß Fälle , in denen der Inhaber einer Wohnung an einer solchen
Verwendung gar keine Schuld trägt , so selten sind , daß es nicht gerechtfertigt
erscheine, wegen dieser Ausnahme durch die Forderung einer weitwendigen
Untersuchung über die Schuld des Wohnungsmhabers der Anforderung aus
dem Grunde der unerlaubten Verwendung jede praktische Bedeutung zu nehmen,
zumal etwaigen Härten durch einen im 8 12 der Kundmachung zugelassenen
Verzicht der Nichtanforderung begegnet werden kann . Gegenüber dem Be-
schlverdepunkte , daß auch auf Grund der Mitteilung der Polizeidirektion
niemals hätte angenommen werden dürfen , daß die Wohnung der Beschwerde-
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führerin zu unerlaubten Zwecken , nämlich als Spielhöhle benützt wurde ist
auf die Darlegungen zu den Befchwerdepunlten 2 und 3 zu verweisen.

Aus den angegebenen Gründen mußte die Beschwerde abgewiesen werden.

S

1. Auch die ' einmalige Verwendung einer Wohnung zu
unerlaubien Zwecken begründet den Tatbestand ihrer Verwendung
zu unerlaubten Zwecken und rechtstrtigt eine Anforderung.

2. Bei Anforderung einer Wohnung wegen Verwendung
zu unerlaubten Zwecken ist irgend eine Art des Verschuldens
des Wohnuugsmhabers nicht gefordert . (Verwaltunqsgerichtshof-
erkenntnis vom 29 . Dezember 1920 , Z . 5939/20 , M .Abt . 15

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Lotte Sv.
und Eharlotte I . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes
Vnen durch das Wohnungs - und Siedlungsamt Wien vom 16 . April

2033 , betreffend eine Wohnungsanforderung die Be¬
schwerde als unbegründet abgewiesen.

- ^ E ' ^ " 6 s grü n d e : Mtt der angefochtenen Entscheidung
^ ^ " ^ sangener Einschränkung einer auf dir ganze Wohnung der

Beschwerdeführerin Lotte Sp . gerichteten Anforderung auf das von der Be¬
schwerdeführerin Charlotte I . von der Ersteren gemieteie Zimmer diese An¬
forderung in ihrem eingeschränkten Umfange gemäß Z 4 , Absatz I , Punkt 6,

am « , niederösterreichischen Landesregierung vom 20 . Juni
160 , gegenüber dem Einsprüche der Beschwerdeführerin

aufrechterhalten , weil durch eine polizeiliche Erhebung und den reauirierten
ikwsvM ' dfrei  festgestellt erscheine, daß dieser Wohnraum am 3. Februar
wurde 1^ 19 , unerlaubten Zwecken verwendet

Dieser Entscheidung liegt eine Anzeige der Polizeidirektion Wien an den
staatsanwaltschaftlichen Funktionär beim Bezirksgerichte Joscfstadt zugrunde

vertraulichen Anzeige täglich in der Wohnung der
nachmittags Hasard (Poker ) gespielt werde und tatsächlich

Charlotte I . am 3. Februar 1920 beim Spiele des Poker mit mehreren in
dln^ elge genannten Personen , und zwar 2 Handelsagenten , I Kaufmann

°" f frischer Tat betreten und das Kartenspiel samt Einsätzen
per 712 lr saisiert wurden.

Die Beschwerde macht , ohne die Richtigkeit des Inhaltes der polizeilichen
Anzeige zu bestreiten , gegenüber der angefochtenen Entscheidung nur geltend,
die Annahme einer Verwendung des den Gegenstand der Anforderung bildenden
Zimmers für Hasardspiele sei aktenwidrig , weil ein einmaliges Spielen den

bitten könne ^ Verwendung eines Wohnraumes für Spielzwecke nicht

Die Verwendung müsse vielmehr eine dauernde sein : die Vornahme
einer einzigen unerlaubten Handlung genüge nicht.

.9°^ l^ on aus der beispielsweisen Anführung des Falles der
Spielhöhle in der zitierten Kundmachung hervor.

Beschwerdeführerin Lotte Sp . habe , wie sich aus dem gerichtlichen Frei-
spruche ergebe , von dem Spiele nichts gewußt . Es wäre unbillig, ) ihr , ohne

lumsgesährlich ^ ch" ^ " treffe , einen Wohnungsgenossen zuzuweisen , und cigen-
D,e Entscheidung dcS Gerichtshofes stützt sich auf folgende Erwägungen -
Die Rüge der Aktenwidrigkoit fällt mit der Rüge der Gesetzwidrigkeit

der angefochtenen Entscheidung zusammen , da die Frage , ob schon eine ein-
malige Verwendung einer Wohnung für unerlaubte Zwecke den Tatbestand im
Sinne der angeführten Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung
begründe oder ob hiefür eine dauernde , geradezu gewerbsmäßige Verwendung
erforderlich sei, eine Frage der richtigen Anwendung des Gesetzes und nicht
eine Frage der Ordnungsmäßiokeit des Verwaltungsverfahrcns ist.
„ diesen Punkt betrifft , ist, abgesehen davon , daß nach Lag - der
Umstande schon auf Grund der einmaligen Feststellung einer unerlaubten Ver - !
Wendung einer Wohnung der Schluß auf eine wiederholte Verwendung für
unerlaubte Zwecke nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdigung statthaft
ist, auf das hiergenchtliche Erkenntnis vom 8. April 1920 , Z . 1263 , zu ver¬
weisen , demzufolge schon eine einmalige Verwendung einer Wohnung für
unerlaubte Zwecke den Tatbestand ihrer unerlaubten Verwendung im Sinne
des ß 4 , Absatz I , Punkt 6 , lit e der angeführten Kundmachung der nieder¬
österreichischen Landesregierung begründet . Nach derselben Bestimmung wird
aber , m Gegensätze zu dem Falle einer Bestrasung des Wohnungsinhabers
AWM „.Übertretung der Mieterschutzverordnung vom 26 . Oktober 1918.
R .-G .-Bl . Nr . 881 , für die Anforderung einer Wohnung wegen Verwendung
zu unerlaubten Zwecken irgend eine Art des Verschuldens des Wohnungs-
mdabers nicht gefordert . Es genügt vielmehr die Tatsache der unerlaubten
Verwendung , wodurch eine Art polizeirechtlicher Haftung des Wohnungs-
inhabers für die unerlaubte Verwendung seiner Wohnung begründet wird.
Dieser Anordnung liegt vom Standpunkte des Auslegungsgrundsatzes . daß ein
Gesetz so ausgelcgt werden müsse, daß es von Wirksamkeit sei, die Erwägung
zugrunde , daß die Fälle , in denen einem Inhaber für die unerlaubte Ver¬
wendung seiner Wohnung gar kein Verschulden trifft , sich so selten ereignen

daß es gesetzlich nicht gerechtfertigt erscheint , wegen solcher Ausnahms-
säll - d,e Anforderung einer für unerlaubte Zwecke mißbrauchten Wohnung von

einer weitwendigen Untersnchung über das Verschulden des Wohnungsinhabers
abhängig zu machen , zumal für solche seltene Ausnahmsfälle schon durch die im
Gesetze un Z 12 , Absatz »1 der Kundmachung eingeräumte Befugnis , auf die
Anforderung zu verzichten , vorgesorgt ist, wie denn im vorliegenden Falle ein
solcher mindestens teilweiser Verzicht zugunsten der Beschwerdeführerin Lotte Sp.
vorlicgt . Daß er nicht auch auf das von der Beschwerdeführerin Charlotte I.
gemietete Zimmer erstreckt wurde , kann aber keinen Gegenstand einer in die
Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes fallenden Beschwerde bilden , da es
sich um eine bloße Befugnis der Gemeinde , nicht abe . um eine ihr obliegende,
durch das Gesetz im Vetwaltungsrechtswege zur Geltung zu bringend - Pflicht
handelt , wesgalb in diesem Punkte die Beschwerde gemäß 8 3, lit . o des Ver-
waltungsgerichtshofgesetzes unzulässig ist.

Die Beschwerde mußte teils als unbegründet , teils als unzulässig ab-
gewiesen werden.

4.

Die Anforderung einer Wohnung ist schon gerechtfertigt,
wenn die Wohnung zu unerlaubten Zwecken verwendet wurde,
ohne daß eine gerichtliche Verurteilung oder auch nur die Ein¬
leitung eines gerichtlichen Verfahrens nötig wäre . Die Prüfung
der Voraussetzungen einer derartigen Anforderung ist lediglich
der erkennenden Administrativbehörde Vorbehalten , einer Fest¬
stellung durch das ordentliche Gericht bedarf es nicht. (Ver-
waltungsgerichtshoferkenntnis vom 26 . Jänner 1921 , Z . 199/21.
M .Abt . 15 , 2139/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Johanna I . in Wien wider die Entscheidung , des Mietamtes IV
der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 19 . Oktober
1920 , Z . 2250 , betreffend eine Wohnungsanforderung die Beschwerde
als unbegründet abgewiesen.

E nt s ch e i d u ng s g r ü n d e : Die Gemeinde Wien forderte die im
Hause 4 . M .-Straße Nr . 32 , Tür 9 , befindliche , von Johanna I . gemietete
Wohnung unter Berufung auf die Kundmachung der niederösterreichischen
Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , Nr . 160 L.°G .°Bl ., an , da laut der
Note der Polizeidirektion in Wien vom 13 . Juli 1920 , Z . 6806 , festgestellt
erscheine, daß die Wohnung am 21 . April 1920 zu unerlaubten Zwecken ver¬
wendet wurde (Z 4 , Absatz I , Punkt 6 e).

Den dagegen eingelegten Einspruch wies das Melanit nach Durch¬
führung der Einspruchsverhandlung mit nachstehender Begründung ab : Der
Senat sei durch die in der Zuschrift der Polizeidirektion angeführten näheren
Begleitumstände und durch die bei der Verhandlung abgegebenen Aussagen
zur Ueberzeugung gelangt , daß in der betreffenden Nacht in der Wohnung
tatsächlich verbotene Spiele gespielt wurden , daß also die Wohnung wenigstens
zu diesem Zeitpunkte unerlaubten Zwecken gedient habe . Damit sei nach der
Bestimmung des schon bezogenen 8 4 , Absatz 1. Punkt 6 e, der Anforderungs-
grund gegeben . Ein formeller Mangel in der Zustellung des Dekretes sei nicht
gerügt worden . In meritorischer Hinsicht sei zu bemerken , daß die Ver¬
hängung einer gerichtlichen Strafe in der Kundmachung nicht als Voraus-
setzung der Anforderung erscheine.

Ueber die Beschwerde der Johanna I . hat der Verwaltungsgerichtshof
Nachstehendes erwogen : Es ist richtig , daß der Gerichtshof , worauf in der
Beschwerde hingewiesen wird , mit seinem Erkenntnisse vom 8 . April 1920,
Z . 1263 , ausgesprochen hat , daß von einer Verwendung einer Wohnung zu
uucrlaubten Zwecken im Sinne der bezogenen Norm nur dann zu sprechen
sein wird , wenn die Wohnung als Mittel zur Verfolgung des unerlaubten
Zweckes gedient hat . Diese Voraussetzung ist aber im heutigen wie im Falle
des Vorerkenntuisses umso sicherer gegeben , als unbestrittenermaßen die
Wohnung mit Wissen der Wohnnngsinhaberin , der heutigen Beschwerde¬
führerin , zur Abhaltung unerlaubter Spiele benützt wurde.

Daß die Anforderung der Wohnung nur dann hätte platzgreifen dürfen,
wenn die beanständeten Spieler und die Wohnungsinhaberin wegen des
Abhaltens jener Spiele gerichtlich bestraft worden wären und daß die Frage,
ob in der betreffenden Nacht in der anzeforderten Wohnung gespielt wurde,
lediglich der Beurteilung des ordentlichen Gerichtes unterliege , ist nicht richtig.

Der Wortlaut des Punktes 6 o des Absatzes 1 des Z 4 der Kund¬
machung vom Jahre 1919 , wonach eine Uebertretung der Ministerialverordnung
vom 20 . Oktober 1918 , Z . 381 R .- G .-Bl ., durch den Mieter einer Wohnung
deren Anforderung allerdings nur dann begründen kann , wenn der Mieter
wegen solcher Uebertretung rechtskräftig bestraft worden ist, während anderseits
eine Wohnung nach der gleichen Gesetzesstelle, ohne daß eine gerichtliche Ver¬
urteilung oder auch nur die Einleitung eines gerittlichen Verfahrens gefordert
würde , angefordert werden darf , wenn sie zu unerlaubten Zwecken (Spiel¬
höhle und dergleichen ) verwendet wurde , läßt durchaus deutlich erkennen , daß
hier als Voraussetzung für die Wohnungsanforderung ausschließlich nur die
Tatsache der Verwendung zu unerlaubten Zwecken verlangt wird und daß die
Prüfung dieser Voraussetzung eben der erkennenden Administrativbehörde
allem Vorbehalten ist und einer Feststellung durch das ordentliche Gericht
nicht bedarf.

Die Beschwerde war abzuweisen.
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S
1. Die das Recht der Anforderung ergänzende Absicht,

Wohnräume in Untermiete zu geben , muß in der Person des
Wohnungsinhabers selbst festgestellt sein ; die im gemeinsamen
Haushalte mit ihm lebende Gattin darf nicht ohne weiteres als
Wohnungsinhaber und damit als versügungsberechtigt angesehen
werden.

2 . Solange der Wohnungsinhaber noch erwägt , ob er die
Wohnung in Untermiete geben soll , kann nicht gesagt werden,
daß er schon die Absicht hat , die Wohnung tatsächlich in Unter¬
miete zu geben.

3 . Die Absicht , eine Wohnung in Untermiete zu geben,
muß im Zeitpunkte der Anforderung noch bestehen ; hat diese
Absicht einmal bestanden , wurde aber später noch vor der An¬
forderung aufgegeben , so ist die Anforderung wegen beabsichtigter
Untervermietung nicht gerechtfertigt . (Verwaltungsgerichtshof,
erkenntnis vom 23 . Dezember 1920 , Z . 5032/20 , M .Abt . 15,
426/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde des Dr.
Rudolf L. in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für den
19 . Bezirk der Stadt ' Wien vom 23 . Juni 1920 , Z . 245 , betreffend
eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe : Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hatte die Wohnung des heutigen Beschwerdeführers angefordert , und zwar
davon drei Zimmer samt Zubehör unter Berufung auf 8 4 , Punkt,6 der
Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1910,
L.-G .-Bl . Nr . 160 , darum , weil festgistellt erscheine , daß beabsichtigt werde,
diese Wohnräume in Untermiete zu geben . Dem Einsprüche gab das Meet-
amt für den 19 . Bezirk in Wien mit der heute angefochtenen Entscheidung
teilweise Folge , indem es die Anforderung auf die schon erwähnten drei Zimmer
und die Küche beschränkte . Es sei — so wird in der Begründung auSgesührt
— durch die Zeitungsankündigung und den eigenhändigen Brief der Frau
Alexandrine L. vom 15 . April 1920 die Absicht erwiesen , drei Zimmer und Küche
der «« geforderten Wohnung in Aftermiete zu geben , zunächst als „Sommerwohnung
bis Oktober 1920 , bei gegenseitiger Konvenierung länger ' . An dieser augenfälligen
Tatsache ändere der Einwand , daß der Wohnungsinhaber Herr Dr . Rudolf L.
diese Aftermietung angeblich nicht beabsichtigt habe , sondern nur die Gattin,
gar nichts , da die im gemeinsamen Haushalte mit dem Gatten lebende Gattin
ebenfalls Wohnungsinhaber im Sinne der Anforderungskundmuchung vom
30 . Juni 1919 sei, weiters angegeben wurde , daß der Gatte nur nicht ent-
schlossen war , die Wohnung afterzuvermieten , er sonach umsomehr Kenntnis
von der Aktion seiner Gattin haben mußte , als die Aktion durch sinnfällige
Begebenheiten , wie öffentliche Zeitungsankündigung , Besuche der Aflermiet-
werber in der Wohnung , Briefwechsel und so weiter ihm nicht unbekannt habe
bleiben können und auch gewesen sei. — Die Anforderung dieser drei Zimmer
und der Küche sei sohin im 8 4 , Punkt 6 , lit . u der Kundmachung begründet.

Ueber die Beschwerde des Dr . Rudolf L. hat der Verwaltungsgerichtshos
Folgendes erwogen : Nach der berufenen Norm können unter anderem Wohu-
räume angefordert werden , „ bezüglich welcher die Gemeinde sestflellt, daß sie der
Wohnungsinhaber in Untermiete zu geben beabsichtigt . " — Es muß also die
das Recht der Anforderung erzeugende Absicht, die Wohnräume in Untermiete
zu geben , in der Person des Wohnungsinhabers selbst fkstgestellt sein und die
Anschauung , daß die im gemeinsamen Haushalte mit dem Wohnungsinhaber
lebende Gattin — daß nur Dr . L. selbst als Wohnungsmieter anzusehen sei,
wurde nie bestritten — ebenfalls Wohnungsinhaber im Sinne der bezogenen
Kundmachung sei, konnte der Verwaltungsgerichtshos nicht als zutreffend
erkennen . Dies schon darum nicht , weil gerade diese Kundmachung es dort , wo
sie die im gemeinsamen Haushalte mit dem Wohnungsinhaber lebenden
Familienangehörigen diesem gleichstellen und mit ihm gleich behandelt wissen
wollte , dies auch ausdrücklich gesagt hat , so zum Beispiel in der Bestimmung
des Absatzes 2 des 8 1, wo sie di- Anzeigepflicht hinsichtlich des Bestandes
einer sogenannten Doppelwohnung nicht nur dem Wohnungsinhaber selbst,
sondern ausdrücklich auch seinen mit ihm im gemeinsamen Haushalte lebenden
Angehörigen aufgebürdet hat . Von einer derartigen Gleichstellung findet sich
in der Bestimmung des 8 4 . Punkt 6 , lit . s . dagegen nichts ; fürihre An-
Wendung soll es nach dem Wortlaute und offenbar auch nach dem Willen der
Kundmachung auf die Absicht nur des Wohnungsinhabers selbst ankommen.
Denn als Wohnungsinhaber kann hier nur der Mieter der Wohnung ver¬
standen , Mieter aber kann nur derjenige sein , der einen Mietvertrag im Sinne
des 25 . Hauptstückes des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches abgeschlossen
hat , dem aus dem von ihm abgeschlossenen Mietverträge nach den Bestim¬
mungen dieses Hauptstückes Pflichten erwachsen , und der aus ihm Rechte für
sich abzul . iten vermag . Die mit dem Mieter im gemeinsamen Haushalt-
lebende Gattin erwirbt für sich solche Rechte aus dem Mietverträge nicht , und
insbesondere kann ihr niemals das Recht zustehen , die gemietete Wohnung
oder einzelne Räume in ihr im Sinne des 8 1098 des Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuches in Aflerbestand zu geben . Es kann also nicht angehen , die
v,m § 4 , Punkt 6 , lit . a der Kundmachung für die Anforderung von Wohn-
räumen geforderte Voraussetzung , daß der Wohnungsinhaber sie in Untermiete

zu geben beabsichtige , auch dann als gegeben anzunehmen , wenn eine derartige
Absicht nur in der Person der Gattin des Wohnungsinhabers festgestellt werden
kann . Es ist hier aber gegenüber der Bemerkung der angefochtenen Entscheidung,
es sei zugegeben worden , „ daß der Gatte nur nicht entschlossen war , tue
Wohnung afterzuvermieten ", beiläufig noch zu erwägen , daß , insolange der
Wohnungsinhaber nicht den Entschluß aefaßt hat . seine Wohnung in Untermiete
zu geben , insolange er also noch die Beweggründe , die ihn zu solcher Unter.
Vermietung aus irgend welchen Rücksichten bestimmen könnten , mit dem ihm
hieraus etwa erwachsenden Nachteil abwägt , sicherlich nicht gesagt werden kann,
daß er schon die Absicht habe , die Wohnung tatsächlich in Untermiete zu geben,
und daß also in solchem Falle die Voraussetzung des 8 4, Punkt 6 , lit . a
der Kundmachung erfüllt sei.

Allerdings weist die angefochtene Entscheidung darauf , daß der Wohnungs¬
inhaber „nur nicht entschlossen " gewesen sei, die Wohnräume weiter zu ver¬
mieten , hauptsächlich deshalb bin , um daraus sowie aus der Zeüungs-
ankündigung , den Besuchen der Astermietwerber in der Wohnung , dem Brief¬
wechsel und so weiter den Schluß zu ziehen , daß der Wohnungsinhaber Kenntnis
von der Absicht seiner Gattin und der von ihr zum Behuse der Untervernnetung
unternommenen Schritte haben mußte . Es wird hier dem belangten Mietamte
zuzugeben sein, daß , wenn wirklich der Wohnungsinhaber von der Absicht der
Gattin , die von ihnen gemeinsam bewohnten Räume in Untermiete zu geben,
Kenntnis bat , wenn er von den von ihr zum Behuf - der Weitervermietung
getroffenen Anstalten weiß und wenn er weder diesen Anstalten , noch auch schon
der Absicht der Gattin entgegentritt , eine wenigstens stillschweigende Zustimmung
des! Wohnungsinhabers zur Vermietungsabsicht der Gattin wird angenommen
werden können , die sein - eigene gleich- Absicht wirksam zu ersetzen geeignet
sein muß . Es kann nun aber hier von der Prüfung der Frage , ob der fest-
gestellte Tatbestand zur Annahme ausreicht , daß Dr . L. überhaupt je einmal
selbst die Absicht gehabt hatte , die fraglichen Wohnräume in Untermiete zu
geben oder ob er doch einer solchen Absicht seiner Gattin durch stillschweigende
Duldung ihrer zur Durchführung der Untervermietung unternommenen Schritte
seine Zustimmung erteilt habe , abgesehen werden , weil es nicht daraus ankommt,
daß eine solch- Absicht oder Duldung überhaupt je , sondern nur darauf an¬
kommen kann , daß sie im entscheidenden Zeitpunkt - bestanden habe , beziehungs¬
weise geübt wurde . Es darf nämlich hier nicht übersehen werden , daß nach
den Ausführungen des Einspruches die Absicht der Weitervermietung , wenn
sie überhaupt bestand , zur Zeit , da das Anfordcrungserkenntnis erflvß , nicht
mehr bestanden habe . Wenn die Kundmachung an der hier oft bezogenen Stelle
ür die Anforderbarkeil von Wohnräume « fordert , cs müsse festgestellt sein,

daß si- der Wohnungsinhaber in Untermiete zu geben „beabsichtigt ", so kann
ein Zweifel daran nicht obwalten , daß jene maßgebende Absicht des Wohnungs¬
inhabers zur Zeit der Wohnungsanforderung gegeben sein muß , daß die
Wohnung aber nicht schon dann angefordert werden kann , wenn eine derartige
Absicht zwar vielleicht früher einmal bestand , später aber , und zwar bevor an
die Anforderung geschritten wird , wieder aufgegeben wurde . Es entspricht Nicht
der Norm , wenn die Wohnung unter Berufung auf die Bestimmung des 8 4,
Punkt 6 iit . a der Kundmachung angefordert wird , obwohl unwidersprochen
behauptet wurde , daß schon zur Zeit der Anforderung die Absicht, die Wohnung
in Untermiete zu geben , nicht mehr bestanden habe.

«
Vor der Anforderung einer Doppelwohnung hat die Gemeinde

bei sonstiger Mangelhaftigkeit des Verfahrens unter Wahrung
des Parteiengehörs erst über den Eigenbedarf des Mieters zu
entscheiden . (Verwaltunqsgerichtshoferkenntnis vom 29 . Jänner
1921 , Z . 5815/20 , M .Abt . 15 , 2144 .)

Der Verwaltungsgerichtshos hat über die Beschwerde des
Matthias und der Flora K . in Wien gegen die Entscheidung des Mel¬
anites für den 13 . Bezirk der Stadt Wien vom >4 . Juli 1920,
Z . 311/20 , betreffend eine Wohnunngsanforderung die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Gemeinde
Wien hat mit Beschluß v«m 17 . Juni 1920 die von Matthias K. in dem ihm
und seiner Tochter Flora K. gehörigen Hause , Wien 13 . B .-Straße 8
bewahnte , aus einem Kabinette und einer Küche bestehende Wohnung (Tür I)
angefordert , weil sie eine Doppelwohnung sei (8 4, Punkt 2 der Kund-

I machung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
Z . 160 L.-G .-Bl .) . Dem von den Hauseigentümern dagegen erhobenen Ein¬
sprüche gab das Mietamt Wien 13 nach Verhandlung mit der Entscheidung
vom 14 . Juli 1920 mit nachstehender Begründung keine Folge :

Matthias K. habe di - Wohnung B .-Straße 8 bis Dezember 1919 nicht
bezogen , obwohl si- bereits seit Juli 1919 leer gestanden sei. Der Senat habe
daher den Angaben nicht beipflichten können , daß zwingende Gründe gesund¬
heitlicher Natur Herrn K . zum Verlassen seiner seit Jahren mit seiner Gattin
»nd früher noch mehreren Kindern innegehabten Wohnung veranlaßten . Der
Senat sei vielmehr zur Ueberzeugung gekommen , daß K . die angeforderte
Wohnung nur aus dem Grunde bezogen habe , weil sie bereits im Dezember
1919 als leestehend angefordert worden war . Der Umstand , daß Herr K. un
Haus - L.-Straße 383 sich abgemeldct habe , sei nach Ansicht des Senates
nicht von Belang , da auf diese Weis - j -deS Ehepaar ohne zwingende Gründ¬
zwei Wohnungen bewohnen könnte . Aus diesem Grunde habe sich der Senat
nicht veranlaßt gesehen, die angeführten Zeugen einzuvernehmen oder über¬
haupt Zeugenaussagen zu berücksichtigen , da auch der Senat für wahr halte
daß Herr K. fast immer im Hause B .-Straße 8 übernachte.
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Diese Entscheidung wird von den beiden Hauseigentümern wegen
mangelhaften Verfahrens und als gesetzwidrig bekämpft , weil nicht erhoben
worden sei, daß Matthias K. diese Wohnung als einzige bewohnte , nachdem
er sich von der früheren Wohnung , Wien 13. L.-Straße 383 , die derzeit noch
von seiner Gattin und seinen Kindern bewohnt werde , abgemeldet habe , und
weil es ihm nicht verwehrt werden könne , wegen Unzulänglichkeit der anderen,
bloß aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnung getrennt von seiner Familie
zu leben und weil er wegen der Unmöglichkeit eines friedlichen Zusammen¬
lebens mit seiner Familie und aus gesundheitlichen Rücksichten die angesorderte
Wohnung für seinen eigeneu Bedarf dringend benötige.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Gemäß ß 4 der erwähnten Kundmachung ist die Zulässigkeit der An¬

forderung einer Doppelwohnung an die Voraussetzung geknüpft , daß , wenn
sie in der Anzeige (8 1) als für eigene Wohnzwecke benötigt bezeichnet worden
ist, ihre Belastung nicht als notwendig erkannt wurde (§ 2) . Im gegebenen
Falle wird von keiner Seite behauptet , daß der Beschwerdeführer die im 8 1
der erwähnten Kundmachung vorgeschriebene Anzeige über die Jnnehabung
von zwei Wohnungen im Wohnungsgebiete der Stadt Wien erstattet und daß
die Gemeinde über die Frage des Bedarfes im Sinne des 8 2 entschieden
habe . Die Unterlassung einer solchen Anzeige zieht , wie der Berwaltungs-
gerichtshof bereits in dem Erkenntnisse vom 9 . Juni 1920 , Z . 2354 , aus-
geführt har , allenfalls eine Bestrafung , nicht aber die Rechtsfolge nach sich, daß
der Eigenbedarf hinsichtlich der Doppelwohnung nicht mehr geltend gemacht
werden könnte . Im gegebenen Falle hat der Beschwerdeführer in dem Ein¬
sprüche gegen die Anforderung der Wohnung , Wien 13 . B .-Straße 8, die
Notwendigkeit beider Wohnungen für sich und seine Familie mit dem Hinweise
darauf behauptet , daß die Wohnung , Wien 13 . L.-Straße 383 , für alle
Familienmitglieder unzulänglich sei. Wenn auch seiner Einwendung , daß die
angeforderte Wohnung seine einzige sei, weil er zwar nicht gerichtlich geschieden,
aber tatsächlich von seiner Familie getrennt lebe, im Hinblicke auf die
Bestimmungen der 88 92 und 93 a. b. G .-B . keine recitliche Bedeutung
b-izumeffen , demnach die Jnnehabung von zwei Wohnungen dukch Matthias K.
als gegeben anzusehen war , so lag doch jedenfalls die Geltendmachung des
Eigenbedarfes vor , über den gemäß 8 4, Punkt 2 der Kundmachung vor der
Anforderung entschieden sein mußte . Diese Entscheidung ist aber gemäß 8 2
der Kundmachung ausdrücklich der Gemeinde Vorbehalten , die hiebei schon
wegen des dem Wohnungsinhaber zustehenden Wahlrechtes unter Wahrung
des Partciengehörs vorzugehen hat . Da nun mit der angefochtenen Entscheidung
das Mietamt über die Zulässigkeit der Anforderung der einen Wohnung
abgesprochen hat , bevor die Gemeinde in einem ordnungsmäßigen Verfahren
über die Frage des Eigenbedarfes entschieden hatte , mußte die angefochtene
Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens ausgehoben werden . .

7 .
Eine auf Punkt 4 des H 4 , Absatz 1 der bezogenen Kund¬

machung der niederösterreichischen Landesregierung gestützte
Wohnungsanforderung hat den Nachweis zur Voraussetzung,
daß eine Wohnung regelmäßig durch unverhältnismäßig kurze
Zeit benützt wird , wie dies beispielsweise bei den in der Kund¬
machung genannten Sommerwohnungen , Absteigquartieren und
dergleichen Wohnungen zutrifft . Das Vorliegen dieser Voraus¬
setzungen muß , wenn , wie im gegebenen Falle , die Rechtmäßigkeit
der Anforderung bestritten wird , ausdrücklich festgestellt und den
Gründen der Mietamtsentscheidung auch zu entnehmen sein, in
welchen Zwischenräumen im Laufe der letzten Zeit die Benützung
durchschnittlich erfolgte und wie lange die Benützung im Durch¬
schnitte der Fälle dauerte , weil nur auf Grund solcher Fest¬
stellungen eine Ueberprüfung der Annahmen des Mietamtes
erfolgen kann. (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 23 . No¬
vember 1920 , Z . 5048/20 , M .Abt . 15 , 9847/20 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der Lina W.
und Ernö W . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes XIII
der Stadt Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) vom 1. Juli
1920 , Z . 297/20 , betreffend eine Wohnungsanforderung die ange¬
fochtene Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Auf Grund einer am 15 . Juni 1920
in dem der Beschwerdeführerin Lina W . gehörigen Hause 13 . V . H.-Gaste 15,
stattgesundenen Lokalerhebung wurde die in diesem Hause vom Söhn - der
Hauseigenlümerin , dem Beschwerdeführer Ernö W . innegehabte Wohnung,
bestehend aus einem Zimmer , angefordert , da festgestellt erscheint , daß die
Wohnung regelmäßig nur durch unverhältnismäßig kurze Zeit benützt wird
(8 4 , Absatz I , Punkt 4 der Kundmachung der niederösterreichischen Landes¬
regierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ) .

Hiegegen brachten Franz W -, Ehegatte der Lina W . und Ernö W . den
Einspruch ein , in dem Ernö W . nachstehender ausführte:

,Nr . 1. Bin ich schon volljährig , infolgedessen ich getrennt vom Haus¬
halte meiner Eltern wohne.

Nr . 2 . Was die in der Entscheidung für die Anforderung stichhältige
Angabe und den Hinweis auf 8 4 , sub 4 , betrifft , erkläre ich, daß ich infolge
der Geschäftsreisen , welche ich im Aufträge meines Papas mache , zeitweilig von

Wien entfernt bin , also durch diesen Umstand selbstverständlich auch die
Wohnung in Wien nicht benützen kann . Daß ich jedoch meinen ordentlichen
Wohnsitz im Hause V . H .-Gaste 15 habe , beweist meine polizeiliche Meldung.
Ich ersuche deshalb die Entscheidung über die Wohnungsanforderung zu
stornieren ."

In dem gegen diese Anforderung erhobenen Einsprüche wurde geltend
gemacht , daß Ernö W . infolge von Geschäftsreisen zeitweilig von Wien abwesend
sei und deshalb die Wohnung in Wien nicht benützen könne , in der er
jedoch, wie die Polizeiliche Meldung beweise , seinen ordentlichen Wohnsitz habe.

Diesem Einsprüche wurde vom Mietamte für den 13 . Bezirk der Stadt
Wien (Senat für Wohnungsanforderungen ) mit Beschluß vom 1. Juli 1920
keine Folge gegeben , da das Mietamt zur Ueberzeugung gelangt sei, daß es
nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist, daß ein Wohnraum so unverhältnis¬
mäßig lange Zeit unbenützt bleib, . Vom Absätze 2 des 8 4 der bezogenen
Kundmachung vom 80 . Juni 1919 konnte das Mietamt keinen Gebrauch
machen , da bcrücksichtigungswürdige Umstände nicht als erwiesen angenommen
werden können . Die Eltern des Wohnungsinhabers seien im Besitze einer
4 Zimmerwohnung , in welcher der so oft und lange adwesende Sohn in den
kurzen Zeiten seiner Anwesenheit leicht Unterkunft finden könne . Durch Zeugen¬
einvernahme während der Verhandlung sei festgestellt , daß die Abwesenheit des
Ernö W . eine derartig lange , beziehungsweise die Benützung der Wohnung
eine derart unzulängliche ist, daß sie nicht nur auf den Beruf zurückgesllhrt
werden kann , so daß die in Rede stehende Wohnung nicht als ordentlicher
Wohnsitz aufgefaßt werden kann . . ^ ^

Die gegen diese Entscheidung heergerlchts emgebrachte Beschwerde fand
der Verwaltungsgerichtshof begründet , wobei nachstehendes erwogen wurde:

Eine auf Punkt 4 des 8 4 , Absatz 1 der bezogenen Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung gestützte Wohnungsanforderung hat den
Nachweis zur Vobaussetzung , daß eine WohnÜng regelmäßig durch unver¬
hältnismäßig kurze Zeit benützt wird , wie dies beispielsweise bei d-n in der
Kundmachung genannten Sommerwohnungen , Absteigquartieren und dergleichen
Wohnungen zutrifft . Das Vorliegen dieser Voraussetzungen muß , wenn , wie
im gegebenen Falle , die Rechtsmäßigkcit der Anforderung bestritten wird,
ausdrücklich festgestellt und den Gründen der Mietamtsentscheidung auch zu
entnehmen sein , in welchen Zwischenräumen im Laufe der letzten Zeit die
Benützung durchschnittlich erfolgte und wie lange die Benützung im Durch¬
schnitte der Fälle dauerte , weil nur auf Grund solcher Feststellungen eine
Ueberprüfung der Annahmen des Mietamtes erfolgen kann.

Solche Feststellungen läßt die angefochtene Entscheidung vermissen , da sie
im Wesen nur den Umstand als durch Zeugeneinvernahme festgestellt bezeichnet,
daß die Abwesenheit des Ernö W . eine derartig lange , beziehungsweise tue
Benützung eine derart unzulängliche ist, daß sie nicht nur auf den Beruf des
Beschwerdeführers als Reisender zurückgesührl und die in Rede stehende
Wohnung daher nicht als ordentlicher Wohnsitz aufgefaßt werden kann . Diese
jeglicher Bestimmtheit entbehrende Annahme des Mietamt -s ermöglicht kein
Urteil darüber , ob die von Ernö W . innegehabte Wohnung mit Recht auf
Grund des 8 4, Absatz 1, Punkt 4, angefordert werden konnte.

Da in diesem Punkte der Tatbestand ergänzungsbedürstig und das
Verfahren nicht nur aus diesem Grunde , sondern auch deshalb mangelhaft
geblieben ist, weil unwidersprochenermaßen bei der Mietamtsverhandlung
gestellte Anträge auf Vernehmung von Zeugen behufs Erweisung erheblicher
Umstände unberücksichtigt blieben , war der Beschwerde stattzugeben , ohne daß
es erforderlich gewesen wäre , in eine Erörterung der in der Beschwerde in
formeller und materieller Beziehung erhobenen Einwendungen einzugehen ."

8 .
Es begründet Mangelhaftigkeit des Verfahrens , wenn bei

Anforderung von bisher zu Geschäftszwecken benützten Wohnungen
nicht vor der Anforderung festgestellt wurde , daß anderweitige
Räume zur Unterbringung dks Geschäftes geschafft werden können.
(Verwaltungsgerichtshoferkenntnis vom 1. Dezember 1920,
Z . 5105 , M .Abt . 15 , 10451 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Matthias R . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für
den 12 . Bezirk in Wien vom 17 . Juni 1920 , Z . R . 239/XII,
betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene Entscheidung
wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 20i April 1920 in dem dem Möbeltischler Matthias H.
gehörigen Hause Wien , 12 . A .-Straße 29 , zwei Wohnungen , und zwar kl¬
eine ebenerdig links und die andere im ersten Stockwerke links angefordert,
weil festgestellt erscheine, daß für die Wohnungen , welche derzeit zu Geschäfts¬
zwecken benützt werden , anderweitige Geschäftsräume beschafft werden können
(§ 4 a der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom
30 . April 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160 ) .

Dem vom Hauseigentümer dagegen erhobenen Einsprüche gab das Mret-
amt Wien 12 mit der Entscheidung vom 17 . Juni 1920 , Rg . 289 , hinsichtlich
der Wohnung im Erdgeschosse mit der Begründung keine Folge , daß der Senat
nach Besichtigung der zur Verfügung stehenden Lagerräume zu der Einsicht
gekommen sei, daß die in der angeforderten Wohnung eingelagerten 17 fertigen
Zimmereinrichtungen (10 Schlaf - und 7 Speisezimmer ) auf die Lagerräume
im Fabriksgebäude 12 . A .-Straße 39 , in den Lagerräumen 12 . A.-Straße 46
und A.- Gasse 11 , aufgeteilt werden können , mithin gemäß 8 4 s der er ä n ten
Kundmachung andere Räume beschafft werden können.
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Diese Entscheibung wird in der Beschwerde wegen mangelhaften Ver¬
fahrens und als gesetzwidrig bekämpft , weil die Annahme , daß ausreichende
und genügende Ersatzräumlichleiten zur Verfügung stehen , in der Aktenlage
keine Stütze finde , der Antrag des Beschwerdeführers auf Einvernahme von
Sachverständigen nicht protokolliert und nicht berücksichtigt worden sei und das
Mietamt aus die beruflichen Verhältnisse des Wohnungsinhabers keinen Bedacht
genommen habe.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Bei dem vom Wohnungskommissär für den 12 . Wiener Gemeindebezirk

am 27 . April 1920 vorgenoinmenen Lokalaugenscheine wurde festgestellt , daß
dem Wohnungsinhaber zur Ausbewahrung von Möbeln nachstehende Räum¬
lichkeiten zur Verfügung stehen:

1 . Im rechten Hosseitenflügel ein großes doppelt hohes Magazin , das
derzeit mit fertigen Möbeln angefüllt ist;

2 . anschließend daran ein ebenerdiges Magazin , das derzeit mit unfertiger
Ware , nach Angabe des Geschäftsinhabers mit DurchzugSware ^ die der Fertig-
stellung harrt , angefüllt ist;

3 . im Hosquerflüqel ein größeres Magazin mit halbfertiger Ware;
4 . in der A .-Gasse 11 im linksseitigen Hofflüzel ein sehr großes Magazin,

das ebenfalls mit Möbeln angefüllt ist, endlich
5 . in der A .-Straße 40 zwei Geschäftsräume , die ebenfalls als Möbel¬

magazin dienen.
Außerdem hat auch das Mietamt aus Anlaß der Einspruchsverhandlung

unter Beiziehung eines Sachverständigen aus dem Baufache eine Besichtigung
an Ort und Stelle vorgenommen . Der genannte Sachverständige hat sich
hiebei dahin geäußert , daß von den in der ebenerdigen Wohnung eingelagerten
10 Schlaf - und 7 Speisezimmern höchstens 6 Schlafzimmer in dem einen
Raume und 3 bis 4 Schlafzimmer gleichzeitig mit 2 Speisezimmern in den
Lagerräumen des gegenüber liegenden Hauses in der A.-Straße 40 , und zwar
dort nur unter der Voraussetzung untergebracht werden können , daß die gegen¬
wärtig dort gelagerten Halbfabrikate und Fournicre in einem anderen Raume
untergebracht werden können . In dem allseits genannten Magazine A.-Gafle 11
könne derzeit wegen Ueberfüllung eine weitere Einstellung von Möbeln nicht
stattsinden . Der Raum in der ehemaligen Gartenveranda komme für die
Lagerung besserer Möbel nicht in Betracht . Die in den Lagerräumen A.-Straße 40
eingclagerten Halbfabrikate und Fourniere könnten in dem ehemaligen Pseede-
stalle im Fabrikshaus - untergebracht werden , jedoch nicht ohne erheblichen
Schaden für das Material.

Aus diesen Feststellungen ergibt sich, daß für höchstens 6 Zimmer¬
einrichtungen Ersatzräume unbedingt zur Verfügung stehen, daß dagegen für
den größten Teil der übrigen , in der angeforderten Wohnung ausbewahrten
Möbel kein Raum ermittelt werden konnte , indem auch die für einen Teil
dieser Möbel in Erwägung gezogenen Lagerräume in der A.-Straße 40 hiefür
nicht ernstlich in Betracht kommen können , weil dem Hauseigentümer deren
Räumung im Hinblicke auf die hiebei zu gewärtigende erhebliche Schädigung
des dort untergebrachten Materiales wohl nicht zugemutct werden kann . Die
Beschwerde wendet daher mit Recht ein , daß die der angefochtenen Ent¬
scheidung zugrundeliegende Annahme , daß für die angeforderte Wohnung
anderweitige Ersatzräume für Geschäftszweck - beschafft werden können , in der
Aktenlage keine Stütze findet . Dieser Widerspruch hat auch durch die Be¬
gründung der angefochtenen Entscheidung keinerlei Aufklärung gefunden , weil
diese jede Ausführung in der Richtung vermissen läßt , auf Grund welcher
etwa aktenmäßig nicht niedergclegten Feststellungen die belangte Behörde zu
ihrer von dem Gutachten abweichenden Anschauung gelangt ist. Da gemäß
Z 4 a der erwähnten Kundmachung die Anforderung von bisher zu Geschäfts-
zwecken benützten Wohnungen nur dann zulässig ist, wenn zur Unterbringung
der Geschäfte anderweitige Räume beschafft werden können , das Vorhandensein
dieser Voraussetzung aber im gegebenen Falle nicht festgestellt erscheint , so
mußte schon aus diesem Grunde mit der Aufhebung der angefochtenen Ent¬
scheidung vorgegangen werden . Hiedurch Entfällt die Notwendigkeit , auf die
übrigen Einwendungen der Beschwerde einzngehen.

»
Eine Verwaltungsgerichtshofbeschwerde ist unzulässig , wenn

sie sich nur auf Umstände stützt , die vor dem Mietamte nicht
vorgebracht wurden , weil die daraus etwa sich ergebenden
Folgerungen für die Streitsache im Verwaltungsverfahren nicht
zur Austragung gelangt sind . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 22 . Dezember 1920 , Z . 5757/20 , M .Äbt . 15 , 373/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde der
Marianne C . in Wien wider die Entscheidung des Mietamtes
Wien XV, vom 17 . Juli 1820 , Z . 196 , betreffend eine Wohnungs¬
aufforderung , die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe:  Mit Beschluß des Wohnungskommiffärs
vom 1. Juni 1920 wurde die im Hause M .-Straße 133 gelegene Wohnung
Tür 15 und 16 , welche nach der Darstellung des Josef L. von diesem an
Hermann G . weiter vermietet worden war , nach vorgenommerem Lokalaugen¬
scheine und Erhebungen angefordert , da festgestellt erscheint , daß die Wohnung
eine Doppelwohnung sei und zur Gänze untervermietet ist. Der Einspruch des
Josef L. gegen diese Entscheidung wurde mit der angefochtenen Enlscheidung
auS den Gründen der Enlscheidung des Wohnungskommiffärs abgewiesen.

Die Hiergerichts eingebrachte Beschwerde der Marianne C. führt aus , daß
laut der vorgelegten Meldezettel Inhaber , respektive Untermieter der Wohnung

Tür 15 Hermann G ., der Vater der Beschwerdeführerin , Untermieterin der
Wohnung Nr . 16 aber die Beschwerdeführerin sei. Die Beschwerdeführerin sei
weder von der Wohnungsanforderung , noch von der Entscheidung über den
Einspruch verständigt worden ; die Zustellungen erfolgten alle an ihren Vater.
Das Verfahren wäre daher mangelhaft , da die Beschwerdeführerin als Unter¬
mieterin der Wohnung Tür 16 von der Anforderung hätte verständigt werden
müssen und dagegen dann Einspruch erhoben hätte . Die Beschwerdeführerin
und ihre Eltern wohnen seit dem Jahre 1915 in den fraglichen Wohnungen,
die zusammenhängend sind . Die Wohnung Tür 16 sei im Jänner 1920 auf
den Namen der Beschwerdeführerin geschrieben worden.

Der Gerichtshof entnahm den Administrativakten , daß nach Darstellung
des Vermieters Josef L. die Wohnung Tür 15 und 16 an Hermann G . weiter¬
vermietet worden ist. Weder anläßlich des Lokalaugenscheines , noch gelegentlich
der Verhandlung über den Einspruch des Josef L. gegen die Wohnungs¬
anforderung ist von irgend einer Seite , auch nicht von den zur Verhandlung
über den Einspruch geladenen Vater der Beschwerdeführerin Hermann G . eine
Erwähnung deS Inhaltes gemacht worden , daß Inhaberin , beziehungsweise
Untermieterin der Wohnung Tür 16 die Beschwerdeführerin und nicht
Hermann G . sei. Die Beschwerde selbst führt aus , daß die Beschwerdeführerin
und ihre Eltern schon seit dem Jahre 1915 in den fraglichen Wohnungen , die
zusammenhängend sind , wohnen und daß die Wohnung Tür 16 im Jänner
1920 auf den Namen der Beschwerdeführerin geschrieben worden ist. Es ergibt
sich sonach, daß im Zuge des administrative » Verfahrens weder von dem Ver¬
mieter Josef L., noch von Hermann G ., der von Joses L. als sein Untermieter
bezeichnet wird , noch sonst von irgend einer beteiligten Seite eine Mitteilung
darüber gemacht worden ist, daß die Wohnung Tür 16 in der Untermiete der
Beschwerdeführerin stehe, obwohl Hermann G ., der Vater der Beschwerdeführerin,
jedenfalls Anlaß und Gelegenheit gehabt hätte , diesen Umstand , sei es geiegemlich
der Lokolerhebung , sei es gelegentlich der Verhandlung über den Einspruch des
Josef L. dem Mietamte zur Kenntnis zu bringen . Das Mietamt war daher
nicht in der Lage , die Beschwerdeführerin als Untermieterin von der Wohnungs¬
anforderung , beziehungsweise der Erledigung des Einspruches in Kenntnis zu
setzen. Das Mietamt , beziehungsweise der Wohnungskommiffär konnte nicht
vermuten , daß die Beschwerdeführerin , welche mit ihren Eltern gemeinsam die
zusammenhängenden Wohnungen Tür 15 und 16 bewohnt , selbständige Unter-
mietcrin der Wohnung Tür 16 wäre . Der Gerichtshof vermochte daher auf die
Ausführungen der Beschwerde und die daraus abgeleitete Behauptung der
Mangelhaftigkeit des Verfahrens nach Z 5 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 36/76 , nicht einzugehen , weil die in der Beschwerde erwähnten
Umstände vor dem Mietamte nicht vorgebracht wurden und die daraus etwa
für die Streitsache sich ergebenden Folgerungen im Verwaltungsverfahren nicht
zur Austragung gelangt find . Die Frage , ob der Beschwerdeführerin ein Anspruch
auf Rücknahme der Wohnungsanforderung ihr gegenüber zusteht , war hier nicht
zu entscheiden.

10 .
Verfahrensmangel « nd Wahrung der Rechte der

Partei.
Wenn eine Partei einen Verfahrensmangel rügt , aber trotz

dieses Mangels in der Wahrung ihrer Rechte nicht behindert
erscheint , ist dieser Mangel nicht weiter zu beachten . (Verwaltungs¬
gerichtshoferkenntnis vom 22 . Jänner 1921 , Z . 368/21,
M .Abt . 15 , 1886/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Johann Sch . in Wien gegen die Entscheidung des Mietamtes für,
den 12 . Bezirk der Stadt Wien vom 19 . Juli >920 , Z . 265,
W .S ./XH , betreffend eine Wohnungsanforderung die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Das Wohnungsamt der Stadt Wien
hat mit Beschluß vom 2. Juli 1920 die im Hause Wien , 12 . R .- Gasse 23 in
der Einfahrt rechis befindliche , an Johann Sch . vermietete Wohnung ange¬
fordert , weil st- eine entbehrliche Doppelwohnung sei und außerdem lediglich
zur Aufbewahrung von Gegenständen diene . (Z 4 , Absatz 1, Punkt 2 und 3 a
der Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919,
L.-G .-Bl . Nr . 160 .) Dem vom WobnungSinhaber dagegen erhobenen Einsprüche
gab das Mietamt für den 12 . Wiener Gemeindebezirk nach dkrchgefübrter
Verhandlung mit der Begründung keine Folge , daß durch die mündliche
Verhandlung festgestellt worden sei, daß einerseits der Einspruchswerber die
Kanalräumungsarbeiten für den 12 . Bezirk derzeit nicht zugewiesen habe,
daher den Geschäftsraum , der seit jeher zur Aufbewahrung der Werkzeuge und
zum Umkleiden der Kanalräumer gemietet worden sei, nicht benötige und gegen¬
wärtig nur zur Aufbewahrung von Gegenständen verwende und daß anderseits
der jeweilige Kontrahent der Kanalräumungsarbeiten den Gelchäftsraum zu
den vorbezeichneten Zwecken im Bezirke benötige , ja ein solcher die Voraus¬
setzung für die Ausübung des im öffentlichen Interesse gelegenen ungestörten
Betriebes sei. Die Anforderung gemäß H 4 a, Punkt 1 der Kundmachung der
niederösterreichischen Landesregierung vom 30 . Juni 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 160,
sei daher gerechtfertigt.

Die Berufung auf das Vorhandensein einer Doppelwohnung wurde von
dem Mietamte fallen gelassen.

Diese Entscheidung wird in der B schwerde als gesetzwidrig und wegen
mangelhaften Verfahrens bekämpft , weil die im Z 4a tcr erwähnten Kund¬
machung aufgestellten Voraussetzungen für die Anforderung von Geschäfts¬
räumen oder von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Geschäften im
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vorliegenden Falle nicht gegeben seien und den Annahmen , von denen das
Mietomt ausgegangcn ist, keine Feststellungen zugrunde liegen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Der in den Berhandlungsschriften erliegende Entwurf der angefochtenen

Entscheidung bezieht als für die Anforderung maßgebende Bestimmung den
ß 4 s , Punkt 1 der erwähnten Kundmachung . Die ebenfalls in den Akten
befindliche Ausfertigung für den Wohnungskommifsär und die vom Beschwerde¬
führer vorgelegt - Abschrift der ihm zugestellten Ausfertigung enthält aber die
Berufung auf Z 4 , Punkt 1 der Kundmachung . Diesen Widerspruch klärt die
Gegenschrift der belangten Behörde dahin aus , daß bei der Ausfertigung der
Entscheidung ein Schreibfehler unterlaufen sei, indem unrichtigerweise 8 4,
Punkt 1 anstatt Z 4 a angeführt erscheine. Da auch der Beschwerdeführer die
Entscheidung des Mietamtes vom Standpunkte des H 4a der Kundmachung
bekämpft , daher durch diesen Verstoß in der Wahrung seiner Rechte nicht
behindert wurde , so konnte der Verwaltungsgerichtshof unter Uebergehung
dieses Berfahrensmangels in die Prüfung der Frage eingehen , ob die
Anforderung in der Bestimmung des 8 4a der Kundmachung begründet sei.
Diese Frage aber war zu verneinen.

Die belangte Behörde hat im gegebenen Falle , wie in der Begründung
der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben wird , das An¬
forderungsrecht zu dem Zwecke ausgeübt , um dun derzeitigen städtischen
Kontrahenten für die Kanalräumerarbeiten einen Geschäftsraum zur Auf¬
bewahrung der Werkzeuge und zum Umkleiden der Gehilfen zu verschaffen.
Gemäß 8 4 » der Kundmachung setzt jedoch eine Anforderung für Geschäfts¬
zwecke voraus , daß hiedurch gleichzeitig eine bisher für solche Zwecke besetzte
Wohnung für Wohnungszweäe frei wird . Das Vorhandensein der letzt-
bezeichneten Voraussetzung wird auch von der belangten Behörde nicht
behauptet.

Aber auch der im 8 4a geregelte weitere Fall der Anforderung einer
bisher zu Geschästszwecken benützten Wohnung , um sie Wohnungszwecken
zuzuführen , ist hier nicht gegeben , weil die angeforderte Räumlichkeit un-
bestrittenerweise nicht Wohnzwecken , sondern Geschäftszwecken zugeführt werden
soll . Infolgedessen war es auch entbehrlich , in eine Erörterung der Frage
einzugehen , welche Bedeutung der für diesen Fall aufgestellten weiteren
Bedingung der Beschaffung von Ersatzräumlichkeiten in der vorliegenden
Streitsache zukäme.

Bei dieser Sach - und Rechtslage mußte mit der Aushebung der ange¬
fochtenen Entscheidung gemäß 8 7 des Gesetzes vom 22 . Oktober 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , vorgegangen worden und entfiel die Notwendigkeit,
aus die von der Beschwerde gerügten weiteren Verfahrensmängel einzugehen.

LI.
Festsetzung des Zeitpunktes einer Mietzinserhöhung.

Festsetzung des Zeitpunktes hinsichtlich einer als zulässig
erkannten Mietzinserhöhung . (Verwaltungsgerichtshoferkenntnis
vom 15 . Februar 1921 , Z 975 , M .Abt . 15 , 3025/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Richard B . wider die Entscheidung des Mietamtes für den 5 . Wiener
Gemcindebezirk vom 27 . Juli l920 , Z . 59 !, betreffend eine Miet¬
zinserhöhung die angefochtene Entscheidung hinsichtlich des Ausspruches
über den Zeitpunkt der Wirksamkeit der als zulässig erklärten Miet¬
zinserhöhung als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Beschwerdeführer suchte im Juli 1920
beim Mietamte in Wien V um die Zaläfsigkeitserklärung einer 19 prozentigen
Erhöhung der Mietzinse beim Hause Wien , 5. L.-Gasse 13 an . Hierüber
erkannte das Mietamt nach Verhandlung mit der Entscheidung vom 27 . Juli
1920 eine 15 prozentige Erhöhung der Mietzinse als zulässig ' und fügte bei,
daß diese Zinserhöhung mit I . November 1920 in Kraft trete . Die Bestimmung
des letztbezeichneten Termines begründete das Mietamt damit , daß die Miet¬
parteien zwar bereits in der ersten Hälfte des Monates Mai in Kenntnis
gesetzt wurden , daß gesteigert werde , aber nicht um wie viel , weshalb sie erst
anläßlich der Verhandlung dazu Stellung nehmen konnten , ob sie den durch
die Zinssteigerung bedingten neuen Vertrag annehmen oder sich demselben durch
Lösung des bisherigen Mietverhältnisses entziehen sollen.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde als gesetzwidrig bekämpft,
weil das Mietamt überhaupt nicht berechtigt gewesen sei, einen derartigen
Termin festzusetzen und , selbst wenn man dem Mietamte eine solche Ent¬
scheidungsgewalt zubilligen wollte , die Bestimmung des Novembertermines der
Sachlage deshalb nicht entspreche , weil die Mietparteien bereits anfangs Mai
1920 durch ein Rundschreiben verständigt worden seien, daß eine Erhöhung der
Mietzinse erfolgen und das Maß der Erhöhung von dem Mietamte festgesetzt
werden wird.

Der Verwaltungsgerichtshof hat hierüber nachstehendes erwogen:
Wie bereits in dem Erkenntnisse vom 7. Dezember 1920 , Z . 4683 , aus¬

geführt und des näheren begründet wurde , sind die Mietämter zur Entscheidung
darüber berufen , ob und in welchem Ausmaße eine Erhöhung der Mietzinse
grundsätzlich  zulässig sei, wogegen für die Frage der tatsächlichen Durch¬
führbarkeit und des Anfangstermin -s der Zinserhöbung das zwischen dem
Vermieter und dem Mieter bestehende zivilrechtliche Vertragsverhältnis allein
maßgebend ist. Wenn daher ein Mietamt in seiner Entscheidung auch den
Anfangstermin der zulässigen Zinssteigerung s-stsetzt, so kann diese Festsetzung
nur die Bedeutung haben , daß grundsätzlich ausgesprochen wird , daß nach
den Bestimmungen der Mieterschutzverordnung die Er¬

höhung des Mietzinses frühestens von diesem Zeitpunkte angefangen zulässig
ski Bei der Bestunmung dieses Termines wird für das Mietamt einzig und
allein der durch die Verhandlung sestgestellte Tatbestand in der Richtung maß¬
gebend sein , für welche Zeit der Vermieter zur Begründung seines Antrages
Mehrauslagen im Sinne des § 2 der Mieterschutzv -rordnung nachgewiesm hat.
beziehungsweise von welchem Zeitpunkte angesangen , eine Erhöhung dieser
Auslagen tatsächlich eingetreten ist. Im gegebenen Falle geht das Mietamt
zwar unbestritten von der Annahme aus , daß die Erhöhung der Auslagen für
den Vermieter schon von dem auf die Entscheidung unmittelbar folgenden
Zinstermine wirksam sein werde , es hat jedoch nicht diesen, sondern erst den
zweitnächsten Zinstermin als Anfangstermin der zugelassenen Zinssteigerung,
und zwar mit der Begründung festgesetzt, daß den Mietern sonst nicht die
Möglichkeit gegeben wäre , sich der Steigerung durch Kündigung zu entziehen.
Dadurch hat jedoch das Mietamt den Rahmen der ihm durch die Mieterschutz¬
verordnung eingeräumten Entscheidungsgewalt überschritten und sich auf das
den ordentlichen Gerichten Vorbehalten - Gebiet des Zivilrechtes begeben . Die
angefochtene Entscheidung erweist sich daher , insofern - sie ungeachtet der tat¬
sächlichen Feststellungen über den Beginn der Wirksamkeit der geltend gemachten
Mehrauslagen lediglich im Hinblick - auf das zivilrechtlich - Verhältnis der
Mieter zu dem Vermieter als Beginn der Wirksamkeit der Zinssteigerung den
1 . November 1920 sestgesetzt hat , als im Gesetze nicht begründet.

IS
Für eine Mietzinserhöhung ist die letzte rechtskräftig

erfolgte Bemesfnng des Mietzinses maßgebend.
1. Bei einer Entscheidung über eine Mietzinserhöhung ist

von dem zuletzt entrichteten oder durch rechtskräftige Entscheidung
als zulässig erkannten Mietzins auszugehen.

Ein Zurückgreisen auf einen Mietzins , der vor der letzten
Entscheidung bezahlt wurde , ist auch dann unzulässig , wenn die
Parteien mit diesem Vorgänge einverstanden sind.

2 . Die Entscheidung des Mietamtes über die Steigerung
bezieht sich nur auf Fragen der grundsätzlichen Zulässigkeit der
Steigerung und es ist immer über den gestellten Antrag hinsicht¬
lich des gestellten Zeitpunktes zu entscheiden, wobei die Fest¬
setzung eines späteren als des beantragten Zeitpunktes nur dann
erfolgen kann, wenn Mehrauslagen verrechnet werden , welche
erst nachträglich eingetreten sind . (Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 21 . Jänner 1921 , Z . 310/21 , M .Abt . 15,
1884/21 .)

Der Verwaltungsgerichtshof hat über die Beschwerde des
Theodor G . gegen die Entscheidung des Mietamtes für den 1L. Bezirk
der Stadt Wien vom 8 . Juli 1920 , Zl .Reg . 405 und 406/20,
betreffend eine Mietzinserhöhung die angefochtene Entscheidung als
gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

Entscheidungsgründe:  Der Eigentümer zweier Häuser in Wien,
13 ., M .-Slraße , Holle den Mietparteien im Jahre 1915 einen 15 prozentigen
Nachlaß gewährt , im Februar 1919 aber die Mietzinse wieder aus die ursprüng¬
liche Höhe hinausgesetzt . Auf Grund der Erhöhung der Hausauslagen vollzog
er zum Märztermine 1920 eine weitere Steigerung der Mietzinse , di- von dem
Mietamte Wien 13 mit den Entscheidungen vom 10 . März und 11 . März
1920 bis zur Höhe von 10 Prozent als zulässig erklärt wurde . Da er zum
Maitermine 1920 -ine neuerliche Erhöhung der Mietzinse beanspruchte , riefen
mehrere Parteien die Entscheidung des Mietamtes an . Dieses erkannte nach
durchgeführter Verhandlung mit der Entscheidung vom 8 . Jul , 1920 eine
Erhöhung der Mietzinse ab Angust 1920 , und zwar beim Hause Nr . 124 um
25 Prozent und bei dem Hause M .-Straße 126 um 30 Prozent der Mietzinse
vom Dezember 1910 als zulässig , weil der Hauseigentümer dem Mietamte
Mehrauslagen im Betrage von 2950 L , beziehungsweise 3036 L nachgewiesen
Hab- und bei Berücksichtigung der 60 prozentigen Steuerzufchläge eine
25 prozentige , beziehungsweise 30 prozentige Erhöhung der Mietzinse sich als
gerechtfertigt erweise.

Diese Entscheidungen werden vom Hauseigentümer in der Beschwerde als
gesetzwidrig bekämpft , weil das Mietamt mit Unrecht 1. seiner B - iechnung
di - nach Kciegsbegtnn um 15 Prozent ermäßigten Mietzinse zuzrundegelegt
und 2 . als Anfangstermin nicht den Mai , sondern den August 1920 sest-
gesetzt habe . .. .

Der VerwaltungSgerichtsbof hat hierüber nachstehendes erwogen : Gemäß
88 2, 2 b und 10 der Mieterschutzverordnung ist das Mietamt zur Entscheidung
darüber berufen , ob die Erhöhung des Mietzinses samt Nebengebühren , den
der Mieter lUnt -rmi -t -r ) bisher oder den der letzte Mieter (Untermieter ) zu
zahlen hatte , zulässig sei. Daraus ergibt sich, daß das Mietamt bei seiner
Entscheidung von dem zuletzt entrichteten oder durch rechtskräftige Entscheidung
als zulässig erkannten Mietzinse auszugehen und hiernach zu prüien hat , ob
und in welchem Ausmaße nach den Bestimmungen der 88 2,2 b, 4 und 5 der
Mieterschutzverordnung eine Erhöhung sich als zulässig darstellt . Die belangte
Behörde hatte im gegebenen Falle ihrer Entscheidung die vom Hauseigentümer
wieder auf das Ausmaß vor dem Jahre 1915 gebrachten und durch die vor-
bezeichneten rechtskräftigen Entscheidungen vom 10 . März und II . März 1920
um 10 Prozent erhöhten Mietzins - zugrundezulegen und hiernach aus Grund



der (von dem Hauseigentümer ausgewiesenen , seit den ebenerwähnten Ent¬
scheidungen eingetretenen Erhöhung der Auslagen für die Erhaltung und
Verwaltung der Häuser das zulässige Maß der Zinserhöhung zu berechnen.
Das Mietamt hat jedoch diesen allein dem Gesetze entsprechenden Weg nicht
eingeschlagen , sondern — indem es die bereits in Rechtskraft erwachsenen
und infolge der Entstehung von Parte,rechten unabänderlich gewordenen
früheren Entscheidungen unbeachtet ließ , ja ausdrücklich als gegenstandslos
erklärte (Entscheidung vom 8. Juli 1920 , Reg .»Nr . 406/20 ) — einerseits die
Erhöhung der Auslagen für die Erhaltung und Verwaltung der Häuser seit
der Zeit der Wirksamkeit der Mieterschutzbestimmungen und anderseits die zu
dieser Zeit in Geltung gestandenen Mietzinse ohne Bedachtnahme auf die seither
ringetretenen Erhöhungen als Grundlage seiner Berechnung angenommen und
es ist hiernach zu einem wesentlich anderen Ergebnisse gelangt , als es bei Ein¬
haltung des gesetzlichen Weges der Fall gewesen wäre . Der in der Gegenschrift
enthaltene Hinweis darauf , daß dieser Vorgang zum Teile aus einem Ein¬
verständnisse der Parteien beruhe , vermag an dessen Gesetzwidrigkeit nichts zu
ändern , da die bezüglichen Vorschriften dem Gebiete des öffentlichen Rechtes
angehören und zufolge ihrer zwingenden Natur durch eine Vereinbarung der
Parteien nicht abgeändert werden können.

Das Mietamt hat ferner über das Begehren des Beschwerdeführers , daß
die ab Mai 1920 beanspruchte Zinserhöhung als gerechtfertigt anerkannt werde,
die Erhöhung erst ab August 1920 als zulässig erklärt . Da für die Frage , von
welchem Zeitpunkte angefangen der Vermieter berechtigt ist, eine als zulässig
erkannte Zinserhöhung von den Mietparteien auch tatsächlich zu beanspruchen,
das zwischen ihm und den Mietparteien bestehende zivilrechtliche Vertrags-
Verhältnis maßgebend ist und die Entscheidung des Mietamtes sich nur auf die
Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit einer Steigerung zu erstrecken hat , so
kann dem Ausspruche des Mietamtes darüber , von welchem Zeitpunkte ange¬
fangen eine Zinserhöhung zulässig sei, nur die Bedeutung zukommen , daß mit
Rücksicht aus den Zeitraum , für welchen die Auslagenerhöhung nachgewiesen
wurde , der genannte Zeitpunkt als der früheste Termin für die grundsätzliche
Zulässigkeit der Zinssteigerung zu gelten habe . Im gegebenen Falle hat jedoch
der Vermieter schon im April 1920 aus Grund der bis dahin erwachsenen
Mehrauslagen eine Erhöhung der Mietzinse verlangt und hatte das Mietamt
über dieses Begehren zu entscheiden . Die Festsetzung eines späteren Anfangs-
termincs hätte daher nur dann erfolgen können , wenn Mehrauslagen
verrechnet worden wären , welche erst nachträglich eingetreten wären . Für
eine solche Annahme fehlt jedoch in den Verhandlungsschriften jeder An¬
haltspunkt.

Bei dieser Sach - und Rechtslage mußte der Beschwerde Folge gegeben
werden.

1»
Steigerung von Platzzinsen.

Entscheidung des Mietamtes IX vom 11 . Mai 1921,
M .Abt . 15* Z . 6736.

Das Mietamt IX der Stadt Wien hat über den Antrag des
Hausverwalters Wolfgang Salzberg auf Entscheidung der Unzulässig¬
keit der Erhöhung des Platzzinses für den zur Aufstellung eines
Portales überlassenen Grund vor dem Hause 9 . Spitalgasse 1b
ab Mai 1919 von 85 L 86 b auf 327 L nach durchgeführter
öffentlicher mündlicher Verhandlung und Anhörung des Antragstellers,
sowie des Mag .R . Dr . Alexander Pferinger als Vertreters der Ge¬
meinde Wien durch seinen Senat , zusammengesetzt aus Mag .R.
Dr . Engelbert Siegl als Vorsitzenden , Dr . Georg Weiner als Bei¬
sitzer aus dem Kreise der Vermieter , und Dr . Ing . Franz Kapaun als
Beisitzer aus dem Kreise der Mieter entschieden, wie folgt:

Der Antrag auf Entscheidung der Unzulässigkeit der Platzzins¬
erhöhung wird als unstatthaft zurückgewiesen , weil die Mieterschutz¬
verordnung auf den vorliegenden Fall beim Hause 9 . Spitalgasse 1 b
keine Anwendung findet.

Gründe:  Z I der Mieterschutzverordnung besagt : „ Die nachfolgenden
Bestimmungen finden Anwendung aus die Miete von Wohnungen und ein¬
zelnen Wohnungsbestandteilen und Geschäftsräumlichkeiten ."

Der Senat hat sich folgende Fragen vorgelegt:
1. Liegt der Vorschreibung dieses Platzzinses für das Portal ein Miet¬

vertrag zugrunde?
2 . Ist dieses Portal eine Geschäftsräumlichkeit?
sä 1. Nach § 1090 a. b. G . B . ist unter einem Bestandvertrag (Miet¬

oder Pachtvertrag ) jener zu verstehen , wodurch „jemand den Gebrauch einer
unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten
Betrag erhält " . Im vorliegenden Falle ist die „unverbrauchbars Sache " ein
entlang des Hauses an der Mauerflucht sich hinziehender Streifen Straßen¬
grundes von 25 bis 30 cm Breite , von dem die Vorbesitzcrin des Hauses
Gebrauch machte , um darauf ein Portal zu errichten.

Die Gemeinde stellte also einen Streifen Grundes zur Verfügung.
Dieser Grund ist aber Straßengrund , öffentliches Gut , somit im Sinne des
8 287 , a . b. G . B . „ Sachen ", welche allen Mitgliedern des Staates „nur zum
Gebrauche »erstattet werden , als : Landstraßen , Ströme , Flüsse . .Dieser
Gemeingebrauch fällt nun nicht in den Bereich des Privatrechtes , sondern ist
durch die Verwaltungsbehörde zu schützen (V . G . H . E . vom 12 . Juni 1885 , !

Zahl 1619 ). Daraus ergibt sich, daß die Gemeinde als Verwalterin bes
öffentlichen Gutes einzelnen Personen die Ausübung besonders gearteter Rechte
an gewissen Teilen des öffentlichen Gutes nur insoweit gestatten kann
und darf , als dieser individuelle Gebrauch dem Gemeingebrauche nicht
hinderlich im Wege steht . Hieraus folgt aber mit zwingender Notwendigkeit,
daß die Gemeinde bei der Einräumung von derlei fallweisen Erlaubnissen
nicht nach privatrechtlichen Grundsätzen Vorgehen kann ; hieraus kommen aus¬
schließlich die Grundsätze des öffentlichen Rechtes zur Anwendung . Wenn also
die Gemeinde einem Einzelnen über Antrag eine gewisse Fläche öffentlichen
Gutes zur Sondernutzung überläßt , so erscheint die Anwendbarkeit privat¬
rechtlicher Normen auf diesen Fall ausgeschloffen.

Im vorliegenden Falle besagt auch die von der Gemeinde am 6 . April 1920
an die Partei hinausgegebene Beurkundung , daß „ auf Widerruf die Bewilli-
gung erteilt wird " ; ferner ist der Vorbehalt der Entfernung des Portales im
Falle der Nichtzahlung des erhöhten Portalzinses ausgenommen.

Auch die der Borbesitzerin des Hauses unter dem 7. November 1910 zu¬
gefertigte Erledigung spricht eine „Bewilligung " zur Herstellung des Portales
aus , behält sich die Entfernung desselben „ aus öffentlichen Rücksichten " vor
und stellt die „ Entfernung aus Gefahr und Kosten des Gesuchstellers von
amtswegen " in Aussicht , falls dem Aufträge zur Beseitigung des Portales
nicht rechtzeitig entsprochen würde.

Die Vorschreibung eines Platzzinses für dieses Portal beruht also nicht
auf einem Mietverträge.

Uebrigens hat die Gemeinde das in Frage stehende Portal nicht herze-
stellt, dies ist vielmehr durch die Vorbesitzerin des Hauses auf deren eigene
Kosten seinerzeit hergestsllt worden , wobei sich die Gemeinde als Verwalterin
des öffentlichen Gutes das Recht vorbehielt , auf Grund eines vorgenommenen
Augenscheines im Interesse der Verkehrs - und Sicherheitspolizei den Auf¬
stellungsort und die genauen Ausmaße des aufzustellenden Portales zu be¬
stimmen , für deren Einhaltung „sowohl die Partei als auch der Erbauer haft¬
bar " sind . Da die Gemeinde das fragliche Portal nicht hergesiellt hat , kommt
auch von diesem Gesichtspunkte die allfällige Überprüfung im Sinne der
Mieterschutzverordnung nicht in Betracht.

scl 2. Es erübrigt nun noch den Begriff des „Portales " zu erläutern.
Die Gewerbeordnung sagt im Z 44 „ Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet,
sich einer entsprechenden äußeren Bezeichnung auf ihren festen Betriebsstätten
oder Wohnungen , und sind berechtigt , sich sonstiger Mittel der Bekanntmachung

l zu bedienen " . Die einfachste Form einer solchen „ Aeußeren Bezeichnung"
! wird in der Anbringung eines Geschäftsschildes gegeben sein , welches ledig¬

lich den Namen des Inhabers ersichtlich macht . Daneben lönnen aber noch
andere „ Mittel der Bekanntmachung " in Form von Ankündigungstafeln zur
Ausführung gelangen , welche an der Schaufläche des Hauses mit geringem
Vorsprunge in Brett - und Kastenform angebracht sind und in den Luftraum
des öffentlichen Gutes hineintragen . Dies - Kasten von geringer Tiefe können
auch Waren zur Schaustellung bringen und dienen somit dem Wunsche des
Geschäftsinhabers , die Vorübergehenden durch die Ausstellung von Waren
zur Besichtigung derselben und weiters zum Betreten des Geschäftslokales
behufs Kaufabschlusses zu veranlassen . Vielfach sind nun diese einzelnen
Schaukästen mit der Verkleidung der Fenster - und Türöffnungen und dem
Geschäfisschilde zu einer architektonischen Einheit zusammengefaßt und dient
dann auch die Gesamtverkleidung dem Reklamebedürfnisse des Geschäftsinhabers,
bildet ober nicht die notwendige Voraussetzung der Möglichkeit des Abschlusses
von Käufen und Verkäufen überhaupt . Eine „ Geschäftsräumlichkeit " im Sinne
der Mieterschutzverordnung ist zweifellos auch dann vorhanden , wenn auf deren
Außenseite ein „ Portal " nicht angebracht ist.

Zum Begriffe einer „ Geschästsräumlichkeit " gehört jedenfalls ein Raum,
sei es (wie bei Lagerplätzen ) auch nur eine irgendwie begrenzte Fläche , welche
dem Zwecke dient , eine gewerbliche Tätigkeit daselbst zu entwickeln , und auch die
Möglichkeit dazu in räumlicher Hinsicht bietet . Diese beiden notwendigen Vor¬
aussetzungen treffen aber bei dem gegenständlichen Portale nicht zu . Weder
gestattet die geringfügige Tiefenentwicklung dieses Portales die Möglichkeit eines
Geschäftsverkehres in demselben , noch auch ist es überhaupt der Zweck dieses
Portales , den Geschäftsverkehr darin abwickeln zu können.

Diesem Zwecke und dieser Aufgabe dienen vielmehr die von dem Portale
durch die Hauptmauer des Hauses getrennten Geschäftsräumlichkeiten . Auch
sprachlich können die Begriffe „ Portal " und „ Gcschäftsräumlichktit " nicht identi¬
fiziert werden.

Daher trifft auch diese Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Mieter¬
schutzverordnung nicht zu.

War somit der Senat aus den vorgenannten Gründen zur lleberzeugung
gelangt , daß die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Mieterschutz-
Verordnung im Grunde des ß 1 derselben iw vorliegenden Falle nicht gegeben
seien, so konnte die weitere Frage , ob die Gemeinde zur Steigerung des
Platzzinses in dem angegebenen Ausmaße berechtigt sei, außer Erörterung
bleiben.

14 .
Abänderung der Vorschriften über Arbeiterwohn¬

häuser.
Erlaß des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe,

Industrie und Bauten.
Behufs Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens über

Gesuche um Einräumung der Steuerbegünstigung nach dem Arbeiter¬
wohnungsgesetze vom 8 . Juli 1902 , R .-G .-Bl . Nr . 144 , werden im
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Einvernehmen milden Bundesministerium für soziale Verwaltung und
Finanzen die Landeshauptmänner ermächtigt , gemäß § 10 dieses
Gesetzes bei Zntreffen der dort aufgestellten allgemeinen Voraus¬
setzungen im Einvernehmen mit der Finanzlandesbehörde die Nachsicht
von der Einhaltung der nachstehenden Bestimmungen der Verord¬
nung vom 7 . Jänner 1903 , R .-G .-Bl . Nr . 6 , zu erteilen:

' 1 . Bezüglich der Entfernung des Hauses von der Grundgrenze
(8 3, Absatz 3 der Verordnung ) kann bis auf 2 m hcrabgegangen
wenden , wenn keine Hauptfenster gegen den Nachbargrnnd gerichtet
sind und auf diesem die Einhaltung eines gleichen Mindestabstandes
infolge der Widmung für ein Arbeiterwohnhaus oder aus einem
anderen Grunde sichergestellt ist. Unter dieser Voraussetzung ergibt
sich auch der im vorhergehenden Absätze geforderte Mindestabstand von
4 m zwischen zwei benachbarten Häusern , dieser darf jedoch keines¬
falls unterschritten werden.

2 . Für die Lage des ebenerdigen Fußbodens über der Straßeu-
fläche (anstoßenden Grundfläche ) ist ein Abstand von 0 3 m cM hin¬
reichend anzusehcn , falls nicht infolge der örtlichen Verhältnisse hievon
eine unzulässige Durchfeuchtung des Gebäudes zu besorgen ist . (8 4
der Verordnung .) , ^ »

3 . Bezüglich der lichten Höhe von Wohnraumen kann im all¬
gemeinen auf 2 6 m , im Dachgeschosse auf 2 5 m herabgegangen
werden , soserne nicht wegen der Dichtigkeit des Wohnbelages oder
der Art der Belichtung aus gesundheitlichen Rücksichten in dieser
Hinsicht weitergehende Anforderungen gestellt werden müssen . (88 7
und 17 der Verordnung .) ^

4 Die Gesamtfläche der Fenster eines Wohnraumes braucht
nicht mehr als ein Zwölftel , in allseits freistehenden Gebäuden nicht
mehr als ein Vierzehntel der Bodenfläche zu betragen , es sei denn , daß
infolge der baulichen Anlage des eigenen Hauses oder infolge der
Umgebung besonders ungünstige Belichtungsverhältnisse bestehen. (8 8
der Verordnung .) ' ^ n-- . . .

5 . Der Bestand einer Zentralküchenanlage macht die Einrichtung
einer eigenen Küche für jede Wohnung entbehrlich . (8 15 der Ver¬
ordnung .) .

6 . Im Dachboden dürfen Wohnräume auch m zweistöckigen
Familienhäujern eingerichtet werden , ebenso können Dachbodenwohn-
räume auch in Ledigenheimen zugelassen werden , soserne das Gebäude
nicht mehr als zwei Stockwerke hat . (88 H und 21 der Verordnung .)
Bei allen Dachwohnräumen ist vorzuschreiben , daß Feuerlöschmittel
in genügender Anzahl beigestellt und stets in ordnungsmäßigem Zu¬
stande erhalten werden müssen.

7 . Bei kleineren Stallanlagen , namentlich für Klemtiere kann in
berücksichtigungswürdigen Fällen ein geringerer Abstand als 4 m vom
Wohngebäude zugelassen werden . (8 19 der Verordnung .)

Behufs Hintanhaltung der Uebertraguug ansteckender Krank¬
heiten , insbesondere der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten muß
gegenwärtig auf der Erfüllung der Erfcrderung des 8 20 , Absatz 1
der Verordnung , daß in den Wohnhäusern für eine größere Anzahl
von Familien jede Wohnung einen eigenen Abort haben muß , be¬
standen werden , soserne nicht ausnahmsweise aus besonders rück¬
sichtswürdigen Gründen wegen der baulichen Anlage dies nicht möglich
ist. Die Parteien sind demnach gegebenenfalls zu belehren , daß sie auf
eine Nachsicht in dieser Hinsicht , bezüglich deren sich die Ministerien
die fallweise Schlußfassung Vorbehalten , regelmäßig nicht rechnen können.

Durch die vorstehenden Bestimmungen , die au Stelle des Ab¬
schnittes I des Runderlasses des bestandenen Finanzministeriums vom
9 . Juni 1915 , Z . 6004 , zu treten haben , wird die Verpflichtung
des Bauwerbers , bei der Herstellung von Arbeiterwohnhäusern die
örtlich geltende Bauordnung zu beobachten , nicht berührt . Die Finanz¬
landesbehörden werden vom Bundesministerium für Finanzen ent¬
sprechende Weisungen erhalten . (M .Abt . 15 , 10912 .)

LS.
Zulassung von Ausländern zum Gewerbebetriebe.

Erlaß des Bundesministeriums für Handel und Gewerbe,
Industrie und Bauten vom 17. Mai 1921 , Z . 23769.

Eine Reihe von Landesbehörden hat um Weisungen hinsichtlich
der Behandlung von Ausländern beim Antritte und Betriebe von

Gewerben ersucht . Das Ministerium gibt nachstehend die Richtlinien
bekannt , nach denen bis auf weiteres vorzugehen wäre.

Im Sinne des 8 8 , Absatz 1 der Gewerbeordnung haben alle
Ausländer hinsichtlich des Antrittes und Betriebes von Gewerben in
-formeller Beziehung den Anspruch auf Gleichbehandlung , das heißt,
es gilt für alle der Nachweis der formellen Reziprozität als Voraus¬
setzung für die Gleichstellung mit den Inländern . Wenn die Rezi¬
prozität nicht nachgcwiesen ist, bedürfen nach dem Absätze 2 des 8 8
der Gewerbeordnung alle Ausländer einer förmlichen Zulassung durch
die Landesbehörde . Tie formelle Reziprozität kann nur dann als
nachgewiesen angesehen werden , wenn der andere Staat mit einem
Staatsvertrage die Gleichstellung der Oesterreicher mit seinen Ange¬
hörigen oder die Meistbegünstigung in dieser Hinsicht zugesagt hat
oder wenn eine die Zulassung von Oesterreichern zum Gewerbe aus¬
sprechende Sondererklärung der zuständigen Regierungsbehörden jenes
Staates vorliegt . Im letzteren Falle ist nur dann die Zuständigkeit
der ausländischen Regierungsbehörde zur verbindlichen Abgabe einer
solchen Erklärung als zweifellos feststehend anzusehen , wenn hierüber
vom Bundesministerium eine bestätigende Weisung erteilt sein wird.

Verträge,  mit denen auswärtige Staaten die Gleichstellung
oder die Meistbegünstigung zusichern, stehen gegenwärtig mit D eut s ch-
land (Artikel 24 des österreichisch-deutschen Wirtschaftsabkommens
vom 1. September 1920 , B .-G .-Bl . Nr . 135 von 1921 ) und mit
Rumänien (provisorisches Handelsübereinkommeu vom 14 . August
1920 , R .-G .-Bl . Nr . 40 , Schlußprotokoll zu Artikel I ) in Kraft.
Regierungserklärungen  über die Gleichstellung wurden , wie
bereits seinerzeit mitgeteilt worden ist, bis jetzt nur mit der
Tschechoslowakei und mit Ungarn  ausgetauscht . Hieraus
folgt , daß bis auf weiteres formell nur die Angehörigen Deutsch¬
lands , Rumäniens , der Tschechoslowakei und Ungarns als gemäß 8 8
Absatz 1 der Gewerbeordnung hinsichtlich des Antrittes und Betriebes
von Gewerben den Inländern gleichgestellt anzusehen sind.

Um Angehörige von Staaten , hinsichtlich derer die Reziprozität
nach dem Vorstehenden nicht nachgewiesen ist, den Antritt , von Ge¬
werben nicht unnötigerweise zu erschweren, ersucht das Ministerium,
die Gewerbebehörden anzuweisen , Gewerbeanmeldungen oder Kon¬
zessionsansuchen von Angehörigen solcher Staaten stets mit der
größten Raschheit der Landesbehörde vorzulegen.

Der Staatsamtserlaß vom 18 . April 1919 , Z . 399/1 , 4vird
als hiedurch gegenstandslos geworden außer Geltung gesetzt.

16 .
Griechisches Generalkonsulat.

An Stelle des auf einen anderen Dienstposten berufenen Legations-
sekretiirs Nikolas Bistis ist Vizekonsul Bastle PapadaliS  zum Leiter deS
griechischen Generallonsulates in Wien ernannt worden und hat seinen Posten
bereits «» getreten . (M .Abr . 49 , 4471 .)

17 .
Berpflegskostenerhöhung.

Die VerpflegSgebiihr im städtischen Asyl - und W -rkhause wird ab
1. Mai 1921 auf 70 L und vom 1. Juni 1921 ab auf 85 L erhöht . Die
entsprechende Erhöhung der von den Unternehmern zu zahlenden Einheits¬
preise für die Arbeiten der WcrkhauSpfleglinge ab 1. Mai 1921 und die
weitere Erhöhung dieser neuberechneten Einheitspreise ab I . Juni 1921 um
rund 20X wird genehmigend zur Kenntnis genommen . (Gemeinderatsbeschluß
vom 3V. Juni 1921 .)

18 .
Baumeisterkonzession.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 6 . Bezirk,
3 680.

Das magistratische Bezirksamt für den 6 . Bezirk als politische Landcs-
behörde erteilt dem Ing . Emil Siebert die angesuchte Konzession zum Betriebe
des Baumeistergewerdes mit dem Standorte in Wien 6 . Girardigaste 3 . Diese
Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2466 eingetragen.

IS.
Drogistenkonzessionen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3. Bezirk,
Z. 2075.



66

Das Bezirksamt erteilt der offenen Handelsgesellschaft F . Bergoffen
L Komp , gemäß § 15, Punkt 14 der G .-O . die Konzession für den Groß¬
handel mit Giften und mit zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten mit Einschluß medikamentös imprägnierter Verbandstoffe
(insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist) im Standorte
3 . Petrusgaffe 6 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 3673
eingetragen . Gleichzeitig wird die Bestellung des Leopold Fischer zum verant-
wörtlichen Geschäftsführer des Unternehmens genehmigt.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 3 . Bezirk,
Z . 475.

Das Bezirksamt erteilt dem Dr . Siegfried Wiechowsky gemäß Z 15.
Punkt 14 der G .-O . die Konzession zur Zubereitung der zur arzneilichen Ver¬
wendung bestimmten Stoffe und Präparate sowie zum Verkaufe von beiden,
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten ist, im Standorte
3 . Salmgaffe L3, Tür 16 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter
Z . 3671 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamies für den 4 . Bezirk,Z. 148.
Das magistratische Bezirksamt für den 4 . Bezirk erteilt dem Albert

Lorenz im Sinne des Z 15, Punkt 14 der G .-O . die Konzession zum Ver¬
kaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , mit Einschluß der medikamentös imprägnierten Verbandstoffe,
insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern , Vorbehalten ist , sowie zum
Verschleiße von künstlichen Mineralwässern im Standorte 4 . Wiedener Haupt¬
straße 40 . Diese Konzession wurde im Gewerberegister unter Z . 2136 einge¬
tragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 5. Bezirk,Z. 297.
Das magistratische Bezirksamt für den 5 . Bezirk erteilt lern Dr . Viktor

Weiß gemäß H 15, Punkt 14 der G .-O . die angejuchte Konzession zum Ver¬
kaufe von Giften und von zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen
und Präparaten , insoferne dies nicht ausschließlich den Apothekern Vorbehalten
ist, im Standorte Wien 5. Kleine Neugaffe 7 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 3136 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 8. Bezirk,
Z . 1314.

Das Bezirksamt erteilt dem Walter Khek gemäß Z 15 , Punkt 14 der
G .-O . die Konzession zum Verkaufe von Giften und von zur arzneilichen
Verwendung bestimmten Stoffen und Pläparaten mit Einschluß der
medikumevlös imprägnierten Verbandstoffe , insoferne dies nicht ausschließlich
den Apothekern Vorbehalten ist. sowie zum Verschleiße von künstlichen Mineral¬
wässern im Standorte 8 . Josefstädlerstraße 105 . Diese Konzession wurde im
Gewerberegister unter Z . 1598 eingetragen.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den 17 . Bezirk,Z. 355.
Dem Alois Wahl wird die Konzessionsurkunde für den Betrieb der

Darstellung von Giften und Zubereitung der zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffe und Präparate sowie Verbandstoffe gemäß 15 , Punkt 14 der
G .-O . im Standorte 17 . Heinalser Hauptstraße 23 ausgeferngt . Dieses
Gewerbe ist im Gewerberegister unter Z . 3135 eingetragen.

ll. Nornttttivbeflimrmmgeil.
20 .

Maßnahmen zugunsten der städtischen Angestellten.
Erlaß des Magistratsvizedirektors Dr . August Mayr  vom

2 . August 1921 , M .Abt . 1/480/21:
Der Gemeinderal hat in der Sitzung vom 19 . Juli 1921 zur Pr . Z . 8777/21

den nachstehenden Beschluß gefaßt:

1. Abschnitt . Bezüge der aktiven Angestellten.
1 . Die Gehaltsbezüge der in das Gehaltsschema (Beilage 6 des Gemeinde¬

ratsbeschlusses vom 24 . April 1919 , Pr . Z . 6481 ) cingercihlen oder nach ihm
entlohnten Angestellten des Magistrates , des Kontrollamtes , der dem Gesetze
vom 3 . Juli 1919 , L.-G .-Bl . Nr . 193 , unterstehenden Lehrpersonen und der
beim Magistrate in Verwendung stehenden Unternehmungsangestellten werden
gemäß der Beilage ä festgesetzt.

Die in dieser Beilage für die „zugeteilten Angestellten " festgesetzten
Bezüge werden im Wege der Zeitvorrückung erreicht . Die daselbst für die
„leitenden Beamten " festgesetzten Bezüge sind mit de» durch Stellenbeförderung
zu besetzenden Stillen verbunden . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt,
vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des Genie,liberales die Syste-
misierung dieser Stellen vorzunehmen und die damit verbundenen Titel zu
bestimmen.

2 . In der Höhe des Quartiergeldteiles des Gehaltes sowie in den
sonstigen Bestimmungen über den Quartiergeldteil tritt keine Aenderung ei» .

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltsbezüge bei
geänderten Verhältnissen abzubauen.

4 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , die Bestimmungen für
die Ueberführung der am 1. März 1921 im aktiven Gemeindedienste gestandenen
sowie der seither aufgenommenen Angestellten , sestzus-tzen. Eine Einreihung in
andere Gruppen hat aber nur bei folgenden Kategorien stattzufinden:

Die bisherige Gruppelb wird ausgelassen , die bisherige Gruppe I o
wird I b . Die Angehörigen der ausgelassenen Gruppe I b werden in Gruppe I u
überreiht . (Punkt 5, I . Absatz.)

Die bisherigen Gruppen 11b/1 und II b/2 werden unvorgreiflich einer
weiteren Vereinheitlichung der Gruppe II zur Gruppe II b vereinigt.

Die als Professionisten in Gruppe VII eingercihten Angestellten werden in
Gruppe VI , die Maschinistengehilfen in Gruppe V, die geprüften Maschinisten¬
gehilfen , die ständig als Maschinisten verwendet werden , in die Grupp - IV
als Maschinisten überreiht . Die Slandcsgruppe der Maschinistengehilfrn wird
nicht mehr ergänzt.

5. Die Angestellten der Gruppe In erhalten nach zwei in der 4 . Stufe
der 3. Bezugsklasse zugebrachten Dienstjahren eine weitere Gehaltssteigerung
von I2 .00o L jährlich . Die Aerzte für Armenbehandlung und Totenbeschau
aber sowie der Augenarzt und der Ohrenarzt erreichen nur die 3 . Stufe der
8 . Bezugsklasse.

Von den Angestellten der Gruppe II -r erhalten die Bürgerschuldirektoren
(direktorinnen ), Bürgerschullehrer (-Lehrerinnen ), die mit Gehalt angestellten
eigenen Religionslehrer an Bürgerschulen und die Spezial - und Hilfsschul¬
lehrer , ferner die die Lehrbefähigün , für Bürgerschulen besitzenden Waffen-
hausleiler , die Hilfslehrer des V. städtischen Waisenhauses , die Erzieher des
Jugendamtes , die Rechnungsbeamten und die Mittelschultechniker nach zwei
in der 4 . Stufe der 4 . Bezugsklaffe zugebrachten Dienstjahren eine' weitere
Gehallssteigerung von 8400 L jährlich.

Auch diese Gehaltssteigerungen sind im Sinne des Punktes 3 abbaufähig.
6 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , für Angest - llte der

Professionistenkategorie unter der Voraussetzung der fachlichen Verwendung
entsprechende Zulagen zu beschließen.

7 . Außer den Gehaltsbezügen erhalten die obigen Angestellten bis auf
weiteres eine Teuerungszulage im nachstehenden Ausmaße:

in der Ortsklaffe
I Ia II II -» III

für Angestellte im Alter bis - jährlich Kronen
22 Jahre , die nicht mehr
als zwei Dienstjahre haben . 40 .000 36 .000 32 .000 28 .000 24 .000

für die übrigen Angestellten . 54 .000 48 .600 43 .200 37 .800 32 .400

8 . Alle Angestellten erhalten ohne Unterschied des Familienstandes bis
auf weiteres 6000 II jährlich . Hingegi » hat die bisherige Frauenzulage zu
entfallen und wird di : Kinderzulage im hisherigen Ausmaße von je 4200 L
nur mehr für das zweite und jedes folgende Krnd gegeben . Auch kommen für die
Kmderzulagen nur mehr Kinder in Betracht , die das 21 . Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , Angestellten , welche sür
Kinder , die am 1. März 1921 das 21 . Lebensjahr überschritten haben , nach
den bisherigen Bestimmungen eine Kinderzulage beziehen , über begründetes
Ansuchen den Forigenuß dieser Zulage längstens bis zum vollendeten
24 . Lebensjahre des Kindes zu bewilligen.

9. Die Leiter (Chargen )zulagen (Gemeinderatsdeschluß vom 24 . April 1919,
Pr . Z . 6481 , Abschnitt I , Punkt 4) und die Funklionszulagen der Oberbeamten
(Gemeinderatsveschlüss - vom 21 . Mai 1920 , Pr .. Z . 10158 , 10590 und I05I6)
werden eingestellt.

Der Gemeinderatzausschuß I wird ermächtigt , die sich infolge dieser
Aufhebung in einzelnen Fällen ergebenden Härten durch Personalzulagen
auszugleichen . Die Schulleiter erhalten auf die Dauer dieser Verwendung den
Unterschied zwischen den Stufen ihrer » Bezugsklasse als Zulage . Diese iS,
wenn die Leitung im Zeitpunkte der Versetzung in den Ruhestand mindestens
ein Jahr ununterbrochen gedauert hat , sür die Bemessungsgrundlage der
Ruhe - und Versorgungsgenüffe anrechenbar.

10 . Die Bezüge des Magislratsdirektors , des Stadtbaudircktors und des
Oberstadtphystkus sind vom Siadtsenate als Einzelgehalte festzusetzen.

11 . Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. März 1921 im
aktiven Gcmeindedienste gestandenen Angestellten und Lehrpersonen — für
Letzter- unvorgreiflich der gesetzlichen Regelung — mit 1 . März 1921 , für die
nach diesem Tage aufgenommenen Angestellten vom Tage ihrer Aufnahme in
Kraft , soserne nicht das Dienstverhältnis seither durch Entlastung , Kündigung
oder Dienstcsentsagung aufgelöst worden ist.

12 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , für die übrigen
Angestellten — mit Ausnahme jener , deren Dienstverhältnis durch Kollektw-
vertrag geregelt ist — und für die dem Gesetze vom 3. Juli 1919,
L.- G .-Bl . Nr . 193 nicht unterstehenden Lehrpersonen innerhalb des Rahmens
der vorstehenden Bestimmungen die entsprechenden Erhöhungen ihrer Bezüge
zu beschließen.

13 . Die mit Gcmeinderatsbeschluß vom II . März 1921 , Pr . Z . 3000
(Abschnitt V, Punkt 3), zugcsicherten Besserstellungen nach dem Muster des
Bundes sind durch die obigen Maßnahmen erfüllt.

14 . Die Augustbezüge sind den Angestellten in jener Höhe anzuweisen,
die nach dem neuen Gehallsschema der Bezugsklaffc und Stufe entsprechen , in
der sie sich derzeit befinden . Die Nachzahlung ist im Laufe des Monates
August flüssig zu machen.
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II . Abschnitt . Bezüge der Pensionsparteien.

4.. Neupensionisten (Angestellte, die am 1. März 1921 im aktiven Gemeinde-
dimste gestanden sind).

1. Die Gehaltsbezüge (AbschnittI , Punkt 1) sind zur Gänze Bemeffungs-
grundlage der Ruhe- und Versorgungsgenüfse.

Bei künftigen Gehaltsregulierungen verändern sich die Ruhe- und
Versorgungsgenüsse im gleichen Ausmaße.

2. Die bei der Bemessung der Ruhe- und Versorgungsgenüfse anrechen¬
bare Steigerungsquote ist auch von der Steigerung der höchsten Gehaltsstufe
einer Bezugsklafse auf die 1. Gehaltsstufe der nächsthöheren Bezugsklasse zu
bemessen. Im Z 48 der allgemeinen Dienstordnung (1. Absatz, 1. Satz)
sind daher die Worte „auf die nächste Gehaltsstufe derselben Bezugsklaffe"
zu streichen.

8 . Altpensionisten.
1. Die Ruhebezvge der vor dem 1. März 1921 in den Ruhestand ver¬

setzten Angestellten der Gemeinde Wien einschließlich der Lehrpersonen und die
Versorgungsgenüffe der Hinterbliebenen nach Angestellten (Lehrpersonen), die
vor diesem Tage gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt wurden , werden
mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 auf jenes Ausmaß erhöht, welches sich
ergäbe, wenn für die Bemessung der Bezüge der Punkt X dieses Abschnittes
Anwendung fände.

2 . Für die Zeit vom 1. Jänner bis 28. Februar 1921 erhalten die vor
dem l . Oktober 1820 in den Ruhestand versetzten Angestellten der Gemeinde
Wien einschließlich der Lehrpersonen und die Hinterbliebenen nach Angestellten
und Lehrpersonen, die vor diesem Tage gestorben sind oder in den Ruhestand
versetzt wurden , die gleichen Ruhe- und Versorgunasgenüsse, wie die zwischen dem
80. September und 31. Dezember 1920 in den Ruhestand versetzten Äugest«llten
(Lehrpersonen), beziehungsweise die Hinterbliebenen nach Angestellten (Lehr¬
personen), die während dieser Zeit gestorben sind oder in den Ruhestand ver¬
setzt wurden.

3. Die Ungleichung der Bezüge der nicht in das Gehaltsschema der
allgemeinen Dienstordnung eingereiht gewesenen Angestellten im Ruhestande
und der Hinterbliebenen nach solchen, hat in beiden Fällen (Punkt 1 und 2)
nach den seinerzeitigen Pensionsbemeffikngsgrundlagen unter sinngemäßer An¬
wendung der im Gemeinderatsbeschluffe vom 10. Juni 1921, Pr . Z . 6555,
gegebenen Richtlinien zu erfolgen.

Den in dieses Gehaltsschema cingereiht gewesenen Angestellten werden
die Bezüge jener Bezugsklaffe und -Stufe als Bemeffungsgrundlage ihrer
RuhebezUg- zuerkannt, die der von ihnen erreichten Bezugsklaff- und -Stufe
im neuen Schema entsprechen. Das Gleiche gilt bezüglich der Hinterbliebenen.
Es wird also zum Beispiel ein Angestellter, der in der 2. Stufe der 4. Be¬
zugsklaffe deS alten Schemas (VII . Rangsklaffe der Dienstpragmatik) seiner¬
zeit pensioniert wurde, die Bezüge der 2. Stufe der 4. Bezugsklaffe des
neuen Schemas als Bemeffungsgrundlage erhalten.

4. Ausgenommen sind Pensionsparteien , deren Ruhe- und Versorgungs¬
genüsse nach Kollektivvertragsbestimmungen bemessen sind und ehemalige
Angehörige einer Angestelltenkategorie, deren Dienstverhältnis gegenwärtig durch
Kollektivvertrag geregelt ist, sowie die Hinterbliebenen nach solchen, ferner
Pensionsparieien , welche die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen,
endlich die Pensionsparteien der städtischen Unternehmungen.

Beilage X.

Hetzattsschema.
i.

G

N

Bezugs-

Klaffe Stufe

Bezüge

Gehalt

324 000
300.000
276.000
252.000
234.000
216.000
198.000
180.000
168.000
156.000
144000
132.000

Teuerungs¬
zulage

54.000

54.000

54.000

zusammen*)

378.000
354.000
330 .000
306.000

288.000
270.000
252.000
234 .000
222.000
210.000
198.000
186.000

Vor-
rückungS-

frist

») Außerdem erhält jeder Angestellte als Entgelt siir die Aushebung der Frauenzulage
und siir den Entsall der Kinderzulage sür das erste Kind, ohne Rücksicht auf den Familien¬
stand 6000L jährlich, für das zweite und jedes folgende Kino eine Zulage von 4SVÜL jährlich.

II.

Bezugs.

G

Bezüge

T 3 Z,

168.000
156.000
144.000
132.000
123.600
115.200
106.800
98.400
93.600
88800
84.000
79.200
74.100
70. 800
67.200
63.600
60.000

54.000

54.000

51.000

54.000

Vorrückungsfrist in den Gruppen

I

a b

222.000
210.000
198.000
186.000
177.600
169.200
160.800
152.400
147.600
142.800
138.000
133.200
128.400
124.800
121.200
117.600

114.000

II

a b

2 2

57.000
54.000
51.000

48.000
45 .000
42.600
40.200
37.800
35.400
33000

31.200
29.400
27.600
25.800
24.000
22.200

54.000

54.000

54.000

I11.000
108.000
105 .000
102000
99.000
96.600
94.200
91.800
89.400
87.000

85.200
83.400
81.600
79.800
78 000
76.200

XI

2 2

2 >2
2 >2

2 >2
2 2 >2

2 ! 2
2 >2

>2

*) Für Angestellte unter 22 Jahren und mit weniger als zwei Dienstjahren belriigt
die Teuerungszulage 10.000 L.

»»>Ausserdem erhält jeder Angestellte als Entgelt für die Aushebung der Frauenzulage
und für den Entfall der Kinderzulage für das erste Kind, ohne Rücklicht auf den Familien¬
stand 0000X jährlich, ür das zweite und jedes folgende Kind eine Zulage von 1200 II jährlich.

Nutze- und WerjorguitgsgerMe vei der Gemeinde.
I. Angestellte im Ruhe¬

stände (mit voller Dienstzeit).
II . W i t w e n.

IN

«x rr 2cNr- L
. . or

r- 4IO r-4 - so
«2r-4
N

1 (IV)
2 (V)
s (VI)
4 (VII)
5 (VIII)
6 (IX)
7 (X)

112.600
95.100
70.600
55.200
46.800
42 600
38.400
34.200

270.000
198.000
150000
116 400
97.200
78.000
63.000
51.0008 <XI)

Außerdem die Kinderzulage wie die
aktiven Angestellten und 6000 L.

rcrrao—
-n » Ä

1 (IV)
2 (V)

3 (VI,

4 (VII)
5 (VIII)
6 (IX)
7 (X,

57.500
48.750
36.500
28.800
24.600
22.500
20.400

S» Z

N

135.000
99.000
75.000
58000
48.600
39.000
31.500

8 (XI) 18.300 25.500
»>Außerdem die Kinderzulage wie die

aktiven Angestellte».
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6 . Gemeinsame Bestimmungen.
1. Zu den fortlaufenden Ruhe - und Versorgungsgeniifsen werden mit

Wirksamkeit vom I . März 1921 unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im
Inland « bis auf weiteres nachstehende Teuerungszulagen gewährt:

a) Für Angestellte im Ruhestande:
« ) wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zuorundeleaung einer

Dienstzeit bis einschließlich 17 Jahre erfolgte , 9000 X jährlich;
st) wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zugrundelegung einer

Dienstzeit von mindestens 18 Jahren erfolgte , 18,000 X jährlich;
7) außerdem in beiden Fällen 6000 X jährlich;

b) für Witwen 9000 X jährlich:
«) sür die Vollwaisen nach einem Angestellte » zusammen 6000 X,

außerdem bei Vorhandensein von mehr als zwei Vollwaisen für die dritte und
jede weitere eine Zulage von je 4200 X jährlich,

2 . Die Kinderzulage gebührt den Pensionsparteien nach den für die
aktiven Angestellten geltenden Bestimmungen.

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltspensionen
bei geänderten Verhältnissen abzubauen.

III . Abschnitt . Außerordentliche Zuwendungen.

Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen
Ruhe - und Versorgungsgenüssen fortlaufend gewährten Zuwendunaen (Gnaden¬
gaben ) werden sür die ehemaligen Angestellten der im Abschnitte I , Punkt 8 ,
bczeichneten Art , sowie für die Hinterbliebenen nach solchen Angestellten mit
Wirksamkeit vom 1. März 1921 um 100 Prozent erhöht.

IV . Abschnitt . Anrechnung von Zuwendungen.

Die mit den G -m -indcratsbeschlüssen vom 4 . Mai 1921 . Pr . Z . 4983,
vom 20 . Mai 1921 , Pr . Z 6180 und vom 22 . Juni 1921 , Pr . Z . 7468 , auf
Abrechnung gewährten -Zuwendungen sind aus die bevorstehenden Bezugs-
erhöhungen anzurechnen.

Di - mit dem Gcmeinderatsbeschlusse vom 27 . Juni 1921 , Pr . Z . 7845,
g währte Zuwendung auf Abrechnung wird vorläufig aestundet.

Den Angestellten , deren Dienstverhältnis seit 1. März 1921 durch Ent¬
lassung , Kündigung oder Dienstesentsagung aufgelöst wurde , werden die vor¬
stehenden Zuwendungen als cndgiltig gegeben belassen.

V . Abschnitt . Bundesbeitrag.

Die vorstehenden Bestimmungen sind an die Voraussetzung gebunden-
daß der Bund den 70 -, beziehungsweise 50prozentigcn Beitlag leistet.

VI . Abschnitt . Aufhebung früherer Vorschriften.

Die mit den vorstehenden Bestimmungen in Widerspruch stehenden Vor¬
schriften , insbesondere di- widersprechenden „ Besonderen Bestimmungen " des
Anhanges X zur allgemeinen Dienstordnung werden aufgehoben . Der Ge-
meinderatsausschuß 1 wird ermächtigt , die derzeit giltige Fassung dieser Be¬
stimmungen festzusctzen.

VII . Abschnitt . Krankenversicherung.

Der Magistrat wird beauftragt , die Anträge hinsichtlich der Kranken¬
versicherung der städtischen Verwaltungsangestellten und Lehrpersonen derart
rechtzeitig vorzulegen , daß die endgiltige Regelung bis 31 . Dezember 1921
vollzogen werden kann.

2L.
Maßnahmen zugunsten der Angestellten der

städtischen Unternehmungen.
Gemeinderatsbeschluß vom 26 . Juli 1921.

I . Bezüge der aktiven Angestellten.

1. Die durch die Gewerkschaft der Unternehnungsangestellten vertretenen
Angestellten der städtischen Unternehmungen,  die in ein
Schema cingereiht sind oder vertragsmäßig nach einem Schema entlohnt
werden , werden in . die Besoldungs -(Bezugs -)gruppen laut Beilage X 1 ein-
geteilt und erhalten die in der Beilage 8  festgesetzten Gehaltsbezüge und
Teuerungszulagen . Die in dieser Beilage für die Angestellten der Bezugs¬
gruppen 1 dis 9 festgesetzten Gehaltsbezüge werden im Wege der Zeitvorrückang
erreicht , die für die Angestellten der Bezugsgruppen 10 bis 12 festgesetzten
Gehaltsbezüge sind mit den durch Stellenbesörderung zu besetzenden Stellen
verbunden . Die Festsetzung der Bezüge nach dem neuen Schema (Beilage 8 )
erfolgt auf Grund der Dienstjahre , die im allgemeinen zur Erreichung der bis.
herlgin Bezugsllasse und Bezugsstufe notwendig waren . Die den Stufensatz
(einheitlich zwei Jahre ) übersteigende Mehrzeit ist für die nächste noch erreich¬
bare Vorrückung anzurechnen . In der Höhe - es Quartiergeldteiles des Ge¬
haltes sowie den sonstigen Bestimmungen über den Quartiergeldteil tritt eine
Aenderung nicht ein . Die festgesetzten Bezüge sind bei geänderten Verhältnissen
a bbaufähig.

2 . Die Frauenzulage entfällt . Die Kinderzulage im bisherigen Ausmaße
van je X 4200 wird nunmehr für daS zweite und jedes folgende Kind ge¬
geben . Für die Kinderzulage kommen nur mehr Kinder in Betracht , die das
21 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben . Der Stadlsenat wird ermächtigt,
den Angestellten , welche für Kinder , die am 1. März 1921 das 21 . Lebens¬
jahr überschritten haben , nach den bisherigen Bestimmungen eine Kinderzulage

beziehen , über begründetes Ansuchen den Fortgenuß dieser Zulage längstens
bis zum vollendeten 24 . Lebensjahre des Kindes zu bewilligen.

3 . Die Bezüge , der Direktoren werden vom Stadtsenate festgesetzt.
4 . Für die übrigen Angestellten mit Ausnahme jener , deren Bezüge durch

Kollektivvertrag geregelt sind , wird der Stadtsenat innerhalb des Rahmens
der vorstehenden Bestimmungen eine entsprechende Erhöhung ihrer Beträge
beschließen.

5 . Die vorstehenden Bestimmungen treten für die am 1. März 1921 im
aktiven Gemeindsdienste gestandenen Angestellten mit l . März 1921 , für die
nach diesem Tag « aufgenommenen Angestellten vom Tage ihrer Ausnahme in
Kraft , insoferne nicht das Dienstverhältnis seither durch Entlassung , Kündigung
oder Dienstentsagung aufgelöst wurde.

II . Bezüge der Pensionsparteien.

X. Neupensionisten  lAngestellte , die am 1. März 1921 noch im
aktiven G -meindedienste gestanden sind) :

1. Die Grundlage kür die Bemessung der Ruhe - und Versorgungsgenüsse
bildet der Gehaltsbezug (I 1) samt der Steigerungsquote , abzüglich eines Be-
träges von einem Fünftel , höchstens aber von 45 .000 X , ferner dieser Betrag
mit der Beschränkung , daß die Anrechenbarkeit desselben nur nach Maßgabe
einer tatsächlichen Dienstzeit im Sinne des Gemeinderatzbeschlusses vom
4 . November 1920 , P . Z . 16133 , und zwar für di - ersten zehn Jahre ab
I . Oktober 1920 mit je 'fünf Prozent und für die weiteren Jahre mit den in
den Pensionsvorschriften festgesetzten Prozentsätzen erfolgt.

2. Bei künftigen Gehaltsregulierungen verändern sich die Ruhe - und
Versorgungsgenüffe im gleichen Ausmaße.

8 . Altpensionisten
1. Die Ruhebezüge der vor dem 1. März 1921 in den Ruhestand ver¬

setzten Angestellten und di - Bersorgungsgenüsje der Hinterbliebenen nach Ange¬
stellten , die vor diesem Tage , gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt
wurden , werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 auf jenes Ausmaß er¬
höht , das sich ergeben würde , wenn bei Bemessung der Ruhebezüge der
Punkt X 1 dieses Abschnittes (II ) Anwendung fände.

2 . Für die Zeit vom 1. Jänner bis 28 . Februar 1921 erhalten die vor
dem I . Oktober 1920 in den Ruhestand versetzten Angestellten und die Hinter-
bliebenen nach Angestellten , die vor diesem Tag - gestorben sind oder in den
Ruhrstand versetzt ' wurden , die gleichen Ruhe - und Versorgungsgenüffe , Mi¬
die zwischen dem 30 . Seplember und 31 . Dezember 1920 in den Ruhestand
versetzten Angestellten , beziehungsweise die Hinterbliebenen »ach Angestellten , die
während dieser Zeit gestorben sind oder in den Ruhestand versetzt wurden,
wobei die aus Anlaß der geänderten Dienstzeitverhältnifse zukommende Zulage
außer Betracht bleibt.

3 . Für die in da » bisherige Gehaltsschema cingereiht gewesenen Auge-
stellten bilden die Gehaltsbezüge jener Stufe des neuen Schemas die Be-
Messungsgrundlage , die der vom Angestellten erreichten Bezugsklasse und Be-
zugsstuse drS alten Schemas entsprechen . Die Angleichung der B -zllge der nickt
in das bisherige Gehaltsschema der allgemeinen Dienstordnung eingereiht ge-
wesenen Angestellten im Ruhestande und der Hinterbliebenen nach solchen hat
in beiden Fällen (Punkt 1 und 2) nach den seinerzeitigen Pensionsbemeffungs-
gnmdlagcn unter sinngemäßer Anwendung der im Gemeinderatsbeschluß vom
10 . Juni 1921 , P . Z . 6555 , gegebenen Richtlinien zu erfolgen

4 . Ausgenommen von dieser Regulierung sind Pensionsparteien , deren
Ruhe - und Versorgungsgenüffe durch Sonderbestimmungen bemessen sind und
ehemalige Angehörige einer Angestelltenkategorie , deren Bezüge gegenwärtig
durch Kollektivvertrag geregelt sind , sowie die Hinterbliebenen nach solchen
Angestellten und Pensionsparteien , welche die österreichische Staatsbürgerschaft
nicht besitzen. Die nach der Pensionierung gewährten außerordentlichen , nicht
aus Rechtstitel beruhenden Erhöhungen der normalmäßigen Ruhe - und Ver-
sorgungsgenüsse sind zu berücksichtigen (Abschnitt 2 , Punkt 1 des Gemeinde-
ratSbeschlusses vom 10 . Juni 1921 , P . Z . 6555 ), beziehungsweise emzustellen.

6 . Gemeinsame Bestimmungen:
1. Zu den fortlaufenden Ruhe - und Versorgungsgenüssen werden mit

Wirksamkeit vom 1. März 1921 unter der Voraussetzung des Wohnsitzes im
Jnlande nachstehende Teuerungszulagen gewährt:

a . Für Angestellte im Ruhestande : wenn die Bemessung der Ruhebezüge
unter Zugrundelegung einer Dienstzeit bis 17 Jahre erfolgte , 9000 X jährlich ;
wenn die Bemessung der Ruhebezüge unter Zugrundelegung einer Dienstzeit
von mindestens 18 Jahren erfolgte , 18,000 X jährlich ; außerdem in beiden
Fällen 6000 X jährlich.

d . Für Witwen 9000 X jährlich.
0. Für die Vollwaisen nach einem Angestellten zusammen 6000 X jähr¬

lich ; außerdem bei Vorhandensein von mehr als zwei Vollwaisen sür die
dritte und jede weitere Vollwaise eine Zulage von je 4200 X jährlich.

2. Die Kinderzulage gebührt den Pensionsparteien nach den für die
Angestellten geltenden Bestiminangen.

3 . Der Gemeinderat behält sich vor , die vorstehenden Gehaltspensionen
bei geänderten Verhältnissen abzubauen.

III . Außerordentliche Zuwendungen.

Die ohne rechtliche Verpflichtung , jedoch nicht neben normalmäßigen
Ruhe - und Versorgungsgenüssen fortlaufend gewährten Zuwendungen (Enaden-
gaben ) werden für die ehemaligen Angestellten der städtischen Unternehmungen,
sowie für die Hinterbliebenen nach solchen Angestellten mit Wirksamkeit vom
1. März 1921 um 100 Prozent erhöht.
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BeilageH 1 : Gruppe 1 : Die in der bisherigen Gruppe Vl
eingereihten Angestellten. G r u p P e 2 : Die in der bisherigen Gruppe V ein¬
gereihten Angestellten; durch Beförderung aus der Gruppe I Hilfsbeamtinnen
für kaufmännischen und Kanzleidienst mit absolvierter Bürgerschule, Steno¬
graphie- und HandelSschulkurS. Gruppe  3 : Die in der bisherigen Gruppe
IV eingereihten Angestellten : durch Beförderueg aus der Gruppe 2 kauf¬
männische Beamtinnen mit Bürgerschule und zweiklafsiger Handelsschule
(Tageskurs ) ; kaufmännisch- und technische Hilfsbeamte mit Bürgerschule
und einem Handels - und technischen Fachkurse (Fortbildungsschulen , Grenual-
handelsschule), Kafiiere, Geldeinheber, Inkassanten , Kassenboten. G ru v P e 4:
Die in der bisherigen Gruppe III eingereihten Angestellten; durch Beför¬
derung aus der Gruppe 3 kaufmännische Beamte mit Bürgerschule oder
Untermittelschule und einer zweiklassigen Handelsschule (Tageskurs ) mit
O -fs-ntlichkeitsrecht, Beamte des technischen Dienstes (Betriebsbeamte) mit
Bürger - oder Werkmeisterschule. GrupP e 5 : Angestellte, die bisher in der Gruppe
kl b2 eiagereiht waren ; durch Beförderung aus der Gruppe 4. G r u v v e 6:
Die bisher in der Gruppe II bl eingereihten Angestellten; durch Beförderung

aus der Gruppe 6 Beamte deS technischen Dienstes mit Untermittelschule oder
Bürgerschule und einer technischen Fachschule. Gruppe 7:  Die bisher in
der Grupp - Ilr eingereihten Angestellten; durch Beförderung aus der Gruppe
6 technische Beamte mit absolvierter technischer Mittelschule und Reifezeugnis
und kaufmännische Beamte mit Untermittelschule oder Bürgerschule und
Handelsakademie ; Absolventin einer öffentlichen Mittelschule mit Reifezeugnis
und Nachweis einer zumindest in Abendkursen erworbenen kaufmännischen
Vorbildung ; Gruppe  8 : Durch Beförderung aus der Gruppe ? Angestellte
mit vollendeter Mittelschule mit Reifezeugnis, welche einen mindestens zwei-
iähriqen Hochschulkursmit den vorgeschriebenenAbschlußprüfungenzurückgelegt
haben. Gruppe  9 : Die bisher in der Grupp - II eingereihten Angestellten;
alle Angestellten mit vollständiger Hochschulbildung und den vorgeschriebenen
Staatsprüfungen oder Rigorosen. G r n p p - 10 : Inspektoren und die kauf,
männischen Vorstände der Gas - und Elektrizitätswerke. G ruvp  e II:  Die
Ober -Jnfpektoren und di-' diesen gleichgestellten Ob -rbeamten . Gruvpe 14:
Die Werksdirektoren derWaswerke , die Zentralinspektoren mnd die diesen gleich-
gestellten̂Oberbeamten.

Beilage 8.

12

Zentral-
inspektor

482 .760
410.640
390.000
369.840
350.160
330.860

ll

Ober¬
inspektor

350.160
330.960
312.240
294.000
276.240
258 .960
242 .160
225 .840

10

Inspektor K

8

Ib

7

II a

258.960
242.160
225.840
210.000
194.640
179.760
165.360
151.440

31/32
29/30
27/28
25 26
23/24
21/22
19/20
17/18
15/16
13/14
11/12

9/10
7/8
5/6
3/4
1/2

225 .840
210000
194.640
179.760
165.380
151.440
138.000
125.040
112.560
100 560
89.040
78.000
67.440
57.360
47.760

,96 .500
183.120
170.160
157.620
145.440
133.680
122.340
111.420
100.920
90 .780
81.060
71.760
62.820
54.300
46 .200

9.600 9.600 9.600 9.600

167.580
157.380
147.480
137.880
128.580
119 580
110.880
102.480
94.380
86 580
79.080
71.880
64 980
58.380
52.080
46.080

6

II b/1

146.280
137.580
129.180
121 020
113.100
105.480
98.100
90.920
84 060
77.400
71.040
64.920
59.040
53.460
48 .120
43.020

5

II b/2

4

III

3

IV

2

V

138.780
130.620
122.700
115 020
107.580
100.380
93.420
86.700
80.220
73.980
67.980
62.220
56.700
51.420
46.380
41.580

124.680
117.540
110.580
103.860
97.380
91.080
84.960
79.080
73440
67.980
62.700
57.660
52.860
48240
43.800
39.600

105.000
99.420
93.960
88.680
83.580
78.600
73 860
69.240
64.740
60.480
56.340
52.380
48.600
44.940
41.520
38.220

1

VI

Steigerung
in Prozenten
vom ersten

Steigerungs¬
betrage

99.180
93.900
88.740
83.760
78.900
74.220
69.720
65.340
61.140
57.060
53.160
49.440
45.840
42.420
39.120
36.000

88.920
84 300
79.860
75.540
71.840
67.320
63.360
59.580
55.960
52.440
49.080
45.840
42.720
39.780
36.900
34.200

8.100 6.000 5.100 4.800 4.200 3.800 3.120 2.700

Teuerungszulage jährlich 72.000 L , für Angestellte unter 22 Jahren und weniger als zwei Di -nstjahren jährlich 56.100 L

210
205
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100

Erster
Steigerungs-

betrag

IV . Anrechnung von Zuwendungen.
Die mit den GemeinderatSbeschlüffenvom 4. Mai 1921, P . Z . 4983 , vom

20. Mai 1921, P . Z . 6180, vom 22. Juni 1921, P . Z . 7468, und vom
19. Juli 1921, P . Z . 8777 , gewährten Zuwendungen sind auf die vorstehenden
Bezugserhöhungen anzurechnen. Die mit dem Gemeinderatsbeschlusse vom
27. Juni 1921, P . Z . 7845, gewährte Zuwendung auf Abrechnung wird vor¬
läufig gestundet. Den Angestellten, deren Dienstverhältnis seit 1. März 1921
durch Entlastung , Kündigung oder Dienstcsentsagung aufgelöst wurde, werden
die vorstehenden Zuwendungen als endgiltig gegeben betrachtet.

V. Leiterzulagen und Gebühren.
1. Die Leiterzulagen und die ihnen gleichzuhaltenden Personal -(Ver-

wendungs -)zulagen werden mit Wirksamkeit vom 1. März 1921 bis aus
weiteres um 50 v. H. erhöht. _

2. Die im Gemeinderatsbeschluß vom 17.Oktober 1919, P .Z. 14899, betreffend
die Gebürehnvorschrift für die Angestellten der städtischen Unternehmungen, ent¬
haltene Beschränkung für Oberbeamte bezüglich der Verrechnung von Ueber-
stunden wird aufgehoben. Die von den Oberbeamten geleisteten Ueberstunden
sind im Bausch zu vergüten.

3. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli werden folgende Ueberstundensätzege¬
nehmigt : Bis einschließlich 48.000 L Gehaltsbezug 45 L , bis einschließlich
70.000 L G-Haltsbezug 54 L , über 70.000 I< Gehaltsbezug 63 L und für
Obcrbeamte 72 L.

4. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1921 werden bis auf weiteres die der¬
zeitigen Ueberstundenpauschalienund die übrigen aus dem Gebührennormale

rfließenden Bauschgebühren, wie Dienstpauschalien und Werkszulagen u. dgl.
benso die diesem entsprechendenSpesenzulagen der Obe,beamten und w- de^
eitiqen Bauzulagen bis auf weiteres um 50 v. H., höchstens aber um 1000 ü.
aonatlich erhöbt. Hiebei sind durch 12 nicht teilbare Beträge aus die nachst-
öheren durch 12 teilbaren Kronenbeträge auszurunden. .

5 . Di - Funktion «, und Dienstzulagen der Oberb -amten werden insoweit
inqestellt, als sie nicht Vergütungen für den Aufwand , Außen- und Kominls-
ionsdicnst oder für Ueberstundenleiflungen enthalten . Bis zur Neubemessung
leiben sie im bisherigen Ausmaße aufrecht. ^

6. Die Taggelder bei Dienstreisen betragen den achtfachen Stundensatz,
dür Bahnfahrten wird den Angehörigen der Bezugsgruppen 1 und 2 die
Witte B °hn-(2. Sch!ffs-)klaffe, den Angestellten von Gruppe 3 aufwärts Ws
u einem Gehaltsbezuqe von 50.000 L die zweite Bahn -(1. Schiffs -Masse,
mrüber hinaus di- erste Bahn -(l . Schiffs-Masse vergütet. B « gemeinsamen
steifen gebührt von der 3. Bezugsgruppe aufwärts allen Teilnehmern dre
striche, und zwar höhere Klaffe.

VI . Urlaube.
Auf Grund des Bundesgesetzes vom 11. Mai 1921, B.G.Bl . Nr . 222,

vird die Untergrenzc der Erholungsurlaube der UntcrnehmungSangestellten
nit 14 Tagen , die Obergrenze mit 35 Tagen festgesetzt.

Die für die Verwaltungsangestellten in Aussicht stehenden Maßnahmen
betreffend die Krankenversicherung haben sich auch auf die UnternehmungS-
angestellten zu erstrecken.
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VIII.  Dienstordnung.

Die von der Gewerkschaft abgegebene Erklärung , binnen kürzester Heit
den Entwnrf einer abgeänderten Dienstordnuna vorzukegeu , der den besonderen
Verhaltniffen der flädtischen Unternehmungen bester Rechnung trägt als die
bisher >n Geliung stehenden Dierstordungsbestimmungen und der insbesondere
an » die für die Unternehmungsangestellten geltenden Gesetze und Verordnungen
(Prwatangistklltcn -Betriebsrätegksetz etc .) berücksichtigt , wird zur Kenntnis
genommen . > - - °

IX . Sonstige Bestimmungen.
1. Die bisher bestandenen Schreibspesen -Pauschalien und sogenannten

Direktionszulagen werden ohne Natnratteistung aufgehoben.
2 . Di ' bisherigen Bestimmungen über etwaige Vorrückungsbeschränkungen

stiiden b- , , eder Vorrückung auch weiterhin sinngemäße Anwendung
3 . Bis zur endgiltigen Regelung der Titelfrage steht den Angestellten

lener Titel zu , den sie im gegenwärtigen Zeitpunkte führen.

X . B e d e cku n g.
Mr die aus diesen Maßnahmen zugunsten der Unternehmungs-

angestellten erwachsenden Auslagen haben die Unternehmungen in den Be-
triebsergebniffen vorzusorgen.

22

Abänderung der Vorschrift über die Aufwand-
gebiihren

Hinsichtlich der Gebühren für städtische Angestellte wird mit Wirksamkeit
vom 1. Juli 1921 bis auf weiteres verfügt:

Punkt 1 : Die Vorschrift Uber die Aufwandqebühren der Angestellten
der Gemeinde Wien wird in folgender Weise abgeändert:

Der 2 . Absatz hat zu lauten:
Die Zeitgebübr beträgt für jede Stunde:
Für die Angestellten der I . bis 3 . Bezugsklaffe 64 X

» 4 . » 6 . , 56 „
» » » ^ 7. unb 8 . „ 48 „
-- - » 9. ^ 40 ^

Der 4 . und 5 . Absatz entfallen . '

8 5.
Der 2 . Absatz bat zu lauten:
Die Zeftabschnittsgebübr beträgt bei Tag (3 Uhr nachmittaas bis 10 Uhr

abends die einfache ), bei Nacht für jeden der drei Zeitabschnitt - ( 10 bis I Uhr
1 bis 4 Uhr , 4 bis 7 Uhr ) die dreifache Stundengebühr (§ 2, Absatz 2).

8 8.
Für Dienstleistungen außerhalb der gewöhnlichen Dienststellen erhalten

die Anoestellten eine einheitliche Weggebühr von 24 X . Für Dienstleistungen
m der Umgebung Wiens gebührt die doppelre Weggebühr . Die Verrechnung
von Fahrtauslagen neben derselben ist unzulässig.

8 14.
Der 1. Absatz hat zu lauten:
Die Gebübrenzulagen können unbeschadet der für Diensteszulagen gel¬

tenden Bestimmungen auch für die Dauer des normalmäßiqen Urlaubes und
im Krankheitsfalle bis rum Ausmaße von 4 Wochen aufgerechnet werden,
ledoch nur dann , wenn für den Beurlaubten oder erkrankten Angestellten kein
Vertreter auf Kosten der Gemeinde bestellt wird.

8 16.

Die im 8 16 aufgezählten Tagesgebühren werden einheitlich mit ISO X
festgesetzt.

Für den gemäß 8 109 des Gesetzes vom 14 . März 1911 , L.-G .-Bl . Nr 57
vorgeschriebenen Jnspektionsdienst in theatermäßigen Betrieben , Singspielhallen
und Zirkussen wird bei Nachtvorstellungen , das sind solche, welche um oder
nach 9 Uhr nachts beginnen , ein Zuschlag von 70 X zur Tagesgebühr gewährt.

8 20.
Der 1 . Absatz hat zu lauten:
Die Tagaclder betragen die achtfache Stundengebühr.
Der 2 . Absatz entfällt:
Punkt 2 : Die auf Grund der Vorschriften Uber die Auswandgebühren

(88 11 und 13) bemeffenen Gebühren (Dienstes )zulagen werden um 50 Prozent,
höchstens aber um 1000 X monatlich erhöht . Hiebei sind Beträge unter 25
außer acht zu lassen , Beträge über 50 und unter 75 auf 50 abzurunden,
Beträge von 25 , beziehungsweise 75 und darüber auf 50 , beziehungsweise 100
aufzurunden.

Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelegenheiten und Ber-
waltungsreform wird ermächtigt , in besonderen Fällen die seinerzeit festgesetzten
Gebührenzulagen zu überprüfen und sie bei geänderten Verhältnissen neu
festzusetzen.

Punkt 8 : Die Tagesgebühren für die Mitglieder der Kommissionen zur
Qualifikation der Wohnungswerber und für di - Wohnungszuweisung und für
die diesen Kommissionen als Berichterstatter beigegebenen Beamten sowie für
den Vorsitzenden , die Mitglieder und die Schriftführer der Mietsenate werden
Mit 130 X festgesetzt.

Punkt 4 : Die mit Gemeinderatsbeschluß vom 11 . März 1921 , P . Z . 3040
festgesetzten Ueberstundensätze für die im Achtstundendicnste stehenden Angestellten
werden neu bestimmt , und zwar:

Für Angestellte der 9. Bezugsklasse 40 X 60 X --
» " " -- 44 . 66 , —
. , 7 . „ 48 , 72 , -
" « „ 0 » 52 ^ 78 „ —
-- „ ". » 5 . „ 56 , 84 , —

Der Gemeinderatsausschuß für Personalangelegenheiten und Verwal-
tungsreform wird ermächtigt , die sonstigen Zulagen für diese Angestellten
entsprechend obiger Erhöhung der Stundensätze neu festzusetzen.
»> D ' ° mit Gemeinderatsbeschluß vom 17 . Dezember 1920,
P . Z 17368 ^ festgesetzten Nachtdienst - und Nachtschichtzulagen für di - Tele¬
graphisten . Maschinisten , Maschinistengehilfen , Wasserleitungsaufseher in den
K aftwerken , Heizer und Kohlenführer werden mit 72 X, die durch denselben
Gemeinderatsbeschluß festgesetzte Zulage für den Wasterleitungs - und Kanal,
bereit,chaflsdienst bei der Feuerwehr Am Hof wird mit 120 X festgesetzt.
-«> .^ unkl 0 i Die durch vorstehende Zuwendungen erwachsenden unbedeckten
Mehrkosten im Betrage von 18 Millionen Kronen für das laufende Ver¬
waltungsjahr werden auf den Reservefonds verwiesen.

Hiezu wird noch folgendes bemerkt:
aä Punkt 1:

Zu 8 2 . Besonders wird aufmerksam gemacht , daß der 3. Absatz des 8 2,
wonach für die 7. Arbeitsstunde keine Gebühr bezahlt wird , weiterhin aufrecht
bleibt . Durch Wegfall des 4 . und 5 . Absatzes erübrigt sich die verschiedemliche
Verrechnung des Journaldienstes und des Dienstes an dienstfreien Tagen.

> ^ Absatz 2 . Die Zcitabschnittsgebühr bei Nacht beträgt nunmehr
für leden der drei Zeitabschnitte : "

Für Angestellte der 1. bis 3 . Bezugsklasse 192 X
-- » 4 . „ 6 . „ 168 „
„ ^ » 7. und 8 . „ 144 „
. „ . 9. , IM .

-rä 8 8. Für Dienstleistungen in der ehemaligen 4 . Zone darf die
doppelte Weggebühr nicht aufgerechnet werden.

aä 8 20 . Die Taggelder betragen nunmehr:
Für Angestellte in der 1. bis 3 . Bezugsklasse 512 X

n " " 4 . „ 6 . ^ 448 „
. „ . . 7 . und 8 . „ 884 .
" " „ » 9 . ^ 320 „

Der bisherige Teuerungszuschlag von 120 X entfällt (Absatz 2).
aä Punkt 2. Die Flüssigmachung der erhöhten Diensteszulagen erfolgt

wie bisher von amtswegen . Die erhöhten Gebührenzulagen sind unter
Berücksichtigung der im Punkte 2 des eingangs zitierten Gemeinderatsbeschlusses
getroffenen Verfügungen vom Verrechnenden selbst zu ermitteln.

Die Gebührenverzeichniffe für den Monat Juli find bereits unter
Zugrundelegung der erhöhten Beträge und unter Bedachtnahme ' auf die
geänderten Vorschriften vorzulegen . (M . Abt . 1, 465 .)

SS.

Eröffnuug des Südwestfriedhofes.
Der Gemeinderatsausschuß der Gruppe III hat in seiner Sitzung vom

6. Juli 1921 beschlossen:

1. Der Magistrat wird ermächtigt , mit der Belegung des Südwestfried-
hofes Montag den 18 . Juli 1921 zu beginnen.

2 . Auf Grund des Gemeinderatsbeschlufses vom 17 . September 1920,
P . Z . 14373/20 , wird verfügt , daß die bisher dem Meidlinger Friedhofe zur
Beerdigung in gemeinsamen Gräbern zugewiesenen Leichen vom 18 . Juli 1921
an dem Südwestfriedhofc zuzuweisen sind . Die Beerdigung in gemeinsamen
Gräbern des Meidlinger Friedhofes ist von diesem Tage an einzustellen.

3 . Den Bewohnern der früheren Zuweisungssprengel des Baumgartner
und Ottakringer Friedhofes ist es auch weiterhin bis auf Widerruf gestattet,
Leichen ihrer Angehörigen in gemeinsamen Gräbern dieser Friedhöfe beerdigen
zu lasten.

Behufs Durchführung dieses Beschlusses wird folgendes zur Darnach-
achtung bekannigegeben:

I . Sprengel - und Zuweisung . Mit dem Gemeinderatsbeschlufse vom
17 . Septenner 1920 , P . Z . 14373/20 , wurde ausgesprochen , daß der Süd-
westfriedhof ein Hauptfriedhof ist, dessen Sprengel das Gebiet der Bezirke 12
bis 16 umfaßt . Es haben demnach alle Bewohner dieser Bezirke das Recht,
Leichen ihrer Angehörigen auf diesem Friedhofe gegen Entrichtung der für den
Zenlralfriedhof bestimmten Tarifgebühren in eigenen Gräbern oder Grüften
beerdigen zu lasten . Soll eine Leiche, die aus diesen Bezirken stammt , aus dem
Zentralfriedhofe in einem neuen eigenen Grabe oder einer neuen Gruft beerdigt
werden , so bestimmt der Gemeinderatsausschuß die Höhe der in diesem Falle
zu erlegenden Grabstellgebühr . Ist die Beerdigung in einem solchen Kalle
dringend , dann hat die Partei eine Kaution in der doppelten Höhe der für
den Zentralfriedhof gellenden Tarifgebühren zu erlegen.

Da vom 18 . Juli an die Belegung von gemeinsamen Gräbern im
Meidlinger Friedhofe gesverrt ist, sind die aus dem bisherigen Zuweisungs¬
sprengel des Meidlinger Friedhofes stammenden Leichen, die zur Beerdigung
in einem gemeinsamen Grabe bestimmt find , von diesem Tage an ausschließlich
im Südwestfriedhofc zu bestatten.

Bezüglich jener Leichen, die aus dem Jubiläumsspitale , dem Ber.
sorgungsheime und Steinbof stammen , gilt auch weiterhin die Vorschrift , daß
diese Leichen dem Zentralfriedhofe als Hauptfriedhos zugewiesen sind.



2 . Änweisungsdienst und Gebührenzahlung . Todesfälle aus dem Oprenge
des Südwestfriedhofes sind im Sinne des K 2 der Begräbnis - und Gräber¬
ordnung bei der zuständigen Konskriptionsamlsabteilung , beziehungsweise dem
zuständigen Totenbeschauer anzumelden . Bezüglich der drei vorgenannlen Heil-
und Pfl -geanstalten gelten die für Anstalten bestehenden Vorschriften.

Der Änweisungsdienst wird vom städtischen Totenbeschreibamte 1 . Neues
Rathaus geführt . Die Totenbeschaubefunde für die aus diesem Sprengel stam¬
menden Leichen sind daher dem Totenbeschreibamte zu überbringen , hier die
Gebühren zu erlegen und die Grabstellanweisung zu beheben.

Im Totenbeschreibamte sind die für die betreffende Beerdigung
zu erlegenden Gebühren , soweit hiefür Tarifansätze bestehen , zu entrichten . Die
Vergebung der Grabstelle bei eigenen Gräbern erfolgt gleichfalls vom Toten-
beschreibamte aus , die Zuweisung des Platzes für die Bestattung einer in
einem gemeinsamen Grabe zur Beerdigung bestimmten Leiche erfolgt durch die

,Friedhossveiwaltung . Ist zur Bemessung einer Arbeitsgebühr die vorherige
Aeußerung der Friedhofsverwaltung erforderlich , dann hat die Partei (Leichen-
bestatter ) eine schriftliche Aeußerung der Verwaltung hierüber beizubringen.

Die vom Totenbeschreibamte ausgestellte Grabstellanweisung hat die
Partei (Leichenbestatter ) rechtzeitig der Friedhofsverwaltung zu übergeben.

Das Gräberprotokoll über die eigenen Gräber und Grüfte wird im
Totenbeschreibamte geführt . Sine Gleichschrift führt die Friedhofsverwaltung.
Das Gräberprotokoll über die gemeinsamen Gräber führt ausschließlich die
Friedhofsverwaltung.

Die Gebühren für gemeinsame Gräber werden so wie für eigene Gräber
und Grüfte im Totenbeschreibamte erlegt.

3 . Friedhofsordnung . Da nach einer mündlichen Verfügung des Herrn
geschäflssührenden Vizebürgermeisters .der Beschluß des Gemeinderates betreffend
die Genehmigung der neuen Friedhofsordnung für den Südwestfriedhof fistiert
worden ist, sind die gemeinsamen und eigenen Gräber in diesem Friedhöfe in
laufender Reihe in gleicher Art zu vergeben wie im Zentralfricdhofe . Die
Reihenfolge in der Belegung für die eigenen Gräber wird vom Stadtbauamte
im Einvernehmen mit dem Totenbeschreibamte und der Friedhofsverwaltung
festgesetzt. Bei Vergebung der Gräber außer der Reihe bestimmt die M .Abt . 13
die Kaution.

4 . Leichenkammersprengel . Alle aus den Bezirken 12 bis 16 stammenden
Leichen, die im Südwestfriedhofe zur Beerdigung gelangen , sind in der Leichen¬
kammer dieses Friedhofes bcizusetzen.

Ausgenommen sind die Leichen aus dem Wiener Versorgungsheime , drm
Jubiläumsspitale und der Heilanstalt Steinhof , die in den Anstaltsleichen-
kümmern beizusehen sind.

Leichen, die im Meidlinger , Baumgartner oder Ottakringer Friedhofe
zu beerdigen sind , werden in der Leichenkammer dieser Friedhöfe beigesetzt.

Leichen nach hochvirulenten Infektionskrankheiten (Pest , Cholera , Fleck¬
typhus und Blattern ) sind in der Jnfektionsleichenkammer deS Wiener
Zeiitralfriedhofes beizusetzen, wenn der Amtsarzt diese Verfügung trifft.

»4.
Leichenbeförderung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22 . Juni 1921 , P . Z . 7485
beschlossen:

1 . Die ersten vier Absätze des § 4 der Begräbnis - und Gräberordnung
vom Jahre 1920 werden in folgender Weise abgeändert:

Leichen, deren Ueberführung von amtswegen vorzunehmen ist, werden
,n der Regel von der städtischen Leichenbestattungsunternehmung vom Sterbe-
orte unmittelbar auf den Friedhof überführt.

Jnseklionsleichen , Obduktionsleichen und Polizeileichen werden vom
Sterbeorte durch die städtischen Sanitätsstationen in die zuständige Leichen-
kammer , beziehungsweise bei Obduktionsleichen in das pathologische Institut
überbracht und von dort durch die städtische Leichenbestattungsunternehmung
alls den Friedhof überführt . . "

Leichen, deren sofortige Abholung aus dem Sterbeorte vom städtischen
Amtsärzte aus sanitären Gründen während der Nachtzeit , das ist von 6 Uhr
abends bis 7 Uhr früh und an Sonn - und Feiertagen von 12 Uhr mittags
bis 7 Uhr früh angeordnet werden , sind von den städtischen Sanitätsstationen
in die zuständige Leichenkammer zu Überbringer ! uNd werden von dort durch
die städlische Leichenbestattunq auf den Friedhof überführt.

Der vom städtischen Amtsärzte ausgestellte Beisetzzettel ist bei Tag , das
ist von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends und an Sonn - und Feiertagen von
7 Uhr früh bis 12 Uhr mittags durch die Angehörigen des Verstorbenen in
die nächstgelegene Filiale der städtischen Leichenbestattungsunternehmung , bei
Nacht , das ist von 6 Uhr abends bis 7 Uhr früh und an Sonn - und Feier¬
tagen von 12 Uhr mittags bis 7 Uhr früh , in die nächstgelegene Feuerwache
zu Überbringer,.

2 . Wenn der städtische Totenbeschauer oder der Prosektor die unver¬
zügliche Abholung einer Leiche aus sanitären Gründen für notwendig erachtet,
ist der Bersetzzettel mit dem Vermerk „ sofort » zu bezeichnen . Verfügungen zur
sofortigen Abholung der Leichen dürfen jedoch nur in Ausnahmefällen nach
gewissenhafter Prüfung aller Umstände getroffen werden.

3 . Der Magistrat wird auf Grund des Z 11 des Gesetzes vom
11 . Februar 1921 , L.- G .-Bl . Nr . IO, ermächtigt , zu den Gebühren der Leichen»
besörderungen einen 200prozentigen Teuerungszuschlag einzuheben.

4 . Der städtischen Leichenbestattungsunternehmung steht ein Anspruch auf
Rückersatz der ihr aus der Durchführung der Leichenbeförderung erwachsenden
Auslagen m der Höhe der jeweils festgesetzten Transportgebühren nur in
lenen Fällen zu , in denen die Gebühren eindringlich sind.

ö . Der Magistrat wird angewiesen , die zUr Durchführung dieser
Beschlüsse notwendigen Aemterweisunge » zu erlaffen.

6 . Diese Beschlüsse treten am 15 . Juli 1921 in Kraft . (M .Abt . 13,1889 .)

Verzeichnis der im Bundesgesetzblatte für die
Republik Oesterreich und im Landesgesetzblatte für
Wien veröffentlichten Gesetze , Vollzngsanweisungen,

Verordnungen und Kundmachungen.
Bundesgesetzblatt.

314 . Kundmachung über die Prozeßordnung dcs französisch - öster¬
reichischen gemischten Schi -dsgerichtshof -S.

315 . Verordnung über die Anmeldung und Kontrolle gewisser Ber-
mögenschaften und die Sicherung der Vermögensabgabe.

316 . Verordnung betreffend Einfügung des Lichtbildes des Inhabers
in das Hausierbuch.

317 . Verordnung über die Bezahlung ausländischer , in Gold oder
Silber zu erfüllender Schulden.

318 . Verordnung zur Durchführung des Bundesgesetzes betreffend das
Dienstverhältnis der kriegsbeschädigten Bnndesangestellten.

3 IS . Kundmachung betreffend die Ausgabe des Stcuerkursblaltes
(Blatt III und IV ) für die einmalige große Vermögensabgabe.

320 . Verordnung betreffend Ergänzung und Äenderung des Eisenbahn-
betriebsreglements.

321 . Kundmachung betreffend den Beitritt Ungarns zum Berner
Abkommen.

322 . Verordnung betreffend die Abänderung der Fernsprechordnuna
und der Ferniprechgebührenordnung.

323 . Verordnung betreffend Neufestsetzung einiger Telegraphengebühren.
324 . Verordnung betreffend Erhöhung der Taren für die an den

Mittelschulen stattsindenderi Prüfungen.
325 . Verordnung über die Verlängerung der allgemeinen B -kcnntnisfrist

zur einmaligen großen Vermögensabgabe.
326 Verordnung betreffend die Aushebung des Verbotes der Ver¬

wendung von Zucker bei der gewerbsmäßigen Herstellung einiger Waren und
der Verabreichung von Zucker in bestimmten Betrieben.

327 . Verordnung über eine Verlängerung der Geltungsdauer der
Bilanzverordnung.

328 . Verordnung über eine Verlängerung der Geltungsdauer der
Stundungsvorschriften.

329 . Verordnung betreffend die Weitergewährung von Zuschüssen zu
Unterhallsbeiträgen . ->

330 ^ Verordnung über die Verlängerung der Wirksamkeit der Einigungs¬
ämter für Streitigkeiten aus bestimmten Lieferungsverträgen.

»31 . Verordnung betreffend di - Durchführung der Enteignung nach
dem Abtorfungsgesetze.

»32 . Bundesgesetz über Kreditoperationen.
333 . Kundmachung über die Prozeßordnung des griechisch-österreischischen

gemischten Schi -dsgerichtshofes.
33 » . Uebereinkommen zwischen der Republik Oesterreich und der

französischen Republik über die Regelung der österreichischen Schulden a»
französische Staatsangehörige.
> ^ 335 . Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes vom
1. Juli bis 3 l . Oktober 1921.

336 . Kundmachung über die Einführung eines neuen Preistarifes für
die Erzeugnisse der österreichischen Tabakregie.

, 337 . Kundmachung betreffend die Mündelsicherheit der Bankschuld.
Verschreibungen „ öprozenlige pupillarsichere Kategorie , Emission 1921 ».

338 . Verordnung betreffend die Einrichtung von Unterrichtskursen zur
Heranbildung von Organen der Gesundheits - und Ledensmittelpolizei.

339 . Verordnung betreffend den Nachweis der fachlichen Befähigung

Organ ^ Haubbabung der Gesundheils - und Lebensmittelpolizei bestellten
340 . Verordnung Uber die Erhöhung der Wechselblankettgebühr.
341 . Verordnung zur Durchführung des ß 13 des Penstonistengesetzes.
342 . Verordnung betreffend die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

wegen Versäumung der im Pariser Unionsvertrage zum Schutze des qewerb-
lichen Eigentumes festgesetzten Prioritätsfristen.

343 . Verordnung betreffend Uebergangsbestimmungen auf dem Gebiete
des Marken - und Musterschutzes im Verhältnis zum Königreiche der Serben
Kroaten und Slowenen.

344 . Bundesgesetz betreffend den Versöhnungsversuch im Eheverfahren.
345 . Bundesgesetz , womit einige Bestimmungen deS Jnvalidenentschädi-

gungsgesetzes abgeändert und ergänzt werden . >
346 . Abänderung des Grundvcrkehrsgesetzes.
347 . Verordnung betreffend eine Äenderung der Geschäftsordnung für

dre Grundverkehrskommission.
348 . Handelsagentengesetz.
349 . Kundmachung betreffend die Errichtung eines öffentlichen Zoll-

lagers und einer Zollzweigstelle im Lagerhaus - der Firma Jakob L Valentin.
350 . Verordnung betreffend die Abänderung der neunten Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmakopöe.
351 . Kundmachung über den Beitritt Bulgariens zum Pariser Unions-

vertrag zum Schutze de» gewerblichen Eigentums.
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352 . Verordnung über die Erhöhung der Valutenumsatzsteüer.
353 . Verordnung betreffend Grundsätze für die Führung des Bundes¬

haushaltes vom 1. Juli bis 31 . Oktober 1921.
354 . Verordnung Uber die Verlängerung der Räumungsfristen für

Mietwohnungen in Villach.
355 . Verordnung betreffend die Regelung des Viehverkehres.
35k . Verordnung über die Hemmung des Fristenverlaufes durch

den Krieg.
357 . Verordnung über die Auslassung der ^Kartoffelbewirtschaftuug.
358 . Verordnung betreffend die Aufhebung der Verkehrsbeschränkungen

bei Obst , Gemüse und deren Berwertungsprodukten.
359 . Verordnung betreffend die Aufhebung der Landwirtschaftlichen

Warenverkehrsstelle.
369 . Verordnung betreffend die Neufestsetzung von Postgebühren.
361 - Verordnung , womit das Haager Opimuabkommen in Kraft

gesetzt wlid.
362 . Verordnung betreffend Vorkehrungen zur Durchführung des

Haager Opiumabkommens.
363 . Verordnung über die Ein - und Ausfuhrbeschränkungen auf Grund

des Haager Opiumabkoinmens.
364 . Bundesgesetz über die Organisation und über das Verfahren des

VerfassungSgerichtshofes.
365 . Bundesgesetz , womit das Gesetz vom 18 . Dezember 1919,

St .-G .-B >. Nr . 577 , abgeändert wird.
366 . Bundesgesetz über die Ermächtigung der Regierung zur Aufnahme

von ausländischen Krediten.
367 - Bundesgesetz über Volksbegehren auf Grund der Bundesverfassung.
368 . Verordnung betreffend den Be . kehr mit Wiitschaftsmargarine.
369 Verordnung betreffend die Regelung der Erzeugung und des

Verkehres mit Zucker , Zuckerrübe sowie den Nebenprodukten.
379 . Verordnung betreffend vorübergehende Aenderung des Eisenbahn¬

betriebsreglements.
371 . Verordnung betreffend das Verbot des Handels mit Pilzen.
»72 . Bundesgesetz Uber die Zivilangestellten der Verwaltungen des

ehemals hosärarischen B -rmögenS.
373 . Bundesgesetz über die Errichtung von Einigungsämtern für

Streitigkeiten aus bestimmten Lieferungsverlrägen.
374 . Verordnung über den Reiseverkehr im Jahre 1921.
375 . Bundesgesetz betreffend Aendernngen der Notariatsordnung.
376 . Bundesgesetz zur Regelung der Besoldungsverhättnisse der BundeS-

angestellten.
377 . Bundesgesetz über die Bezüge der Mitglieder des Nationalrates,

der Mitglieder des Bunbesrat -s und der Volksbeauflragten.
378 . Verordnung betreffend die Enteignung und Beschlagnahme von

Kriegswaffen.
379 . Verordnung betreffend die Staatsprüfungen für Forstwirte sowie

für das Forstschutz - und technische Hilfspersonal.
389 . Verordnung betreffend die Prüfung für Jagd - und Jagd-

schutzdienst.
381 . Verordnung , womit die Ausgabe von Wohltätigkeitspostmarken

geregelt wird.
382 . Verordnung zur Durchführung der Artikel 184 , 191 und 182 des

Staatsverlrages von Saini -Geru ain.
383 . Bundesgesetz betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines

Lotterieantehens von 600 Millionen Kronen durch den Bundes -Wohn - und
Siedlungsfonds.

384 . Bundesgesetz über die Aenderung des Zolles für mehrere Waren-
385 . Verordnung zur Durchführung des Bundesgesetzes über die

Aenderung der Zölle für mehrere Waren.
386 . Verordnung betreffend die Entrichtung des höheren ZollanfschlageS

für verschiedene Waren.
387 . Bundesgesetz betreffend die Bundes,Iraßen.
388 . Verordnung betreffend Biererzeugung.
389 . Bundesgesetz über die Regelung des Verkehres mit Getreide und

Mahlprodukten und Uber die Sicherstellung einer Getreidereserve aus der
inländischen Ernte.

399 . Verordnung Uber die Regelung des Verkehres mit Getreide und
Mahlprodukten und über die Sicherstellung einer Getreidereserve aus der
inländischen Ernte.

391 . Verordnung Uber die Umrechnungskurse für die in fremder
Währung gutgcbrachten Zinsen von Geldern.

392 . Kundmachung betreffend die Ausgabe deS Steuerkursblattes für
die einmalige große Vermögensabgabe.

393 . Vorkriegsschuldengesetz.
394 . Preisstaffelungsgesetz.
395 . Verordnung , mit welcher die Uebernahmspreise für einzelne im

Jahre 1921 geerntete Getreidegatlungen festgesetzt werden.
396 . Verordnung betreffend die Abänderung der Vollzugsanweisung

über den Mobiliarverteilungsausschuß.
397 . Verordnung betreffend die Abänderung der fünften Ausgabe der

Arzneitaxe zu der österreichischen Pharmalopöe für begünstigte Parteien.

398 . Verordnung über den Schutz der Kleinpächter und der Pächter
mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe.

399 . Verordnung zur Durchführung des Luftkeuschenablösungsgesetzes.
409 . Verordnung betreffend die Vornahme der Volkszählung nach dem

Stande vom 30 . November 1921.
491 . Bundesgesetz betreffend die Aenderung einiger Vorschriften über

Stempel - und Rechtsgebühren.
402 . Bundesgesetz über die Gewerbeinspektion.
403 . Kongruanovelle 1921.
404 . Novelle zum Wiederbcfiedlungsgesetz.
405 . Bundesgesetz über die Effektenumsatzsteuer.
406 . Bundesgesetz über die Gewährung von Gebühren - und Steuer¬

befreiungen hinsichtlich der zur Unterbringung der diplomatischen Vertretungen
auswärtiger Staaten dienenden Liegenschaften.

497 . Bundesgesetz über die Gewährung von Gebührenbefreiungen für
Anlehen.

498 . Bundesgesetz betreffend Gebührenbegünstigungen für Kredit - und
Vorschußvereine.

499 . Wafserkrsslförderungsgesetz.
410 . Bundesgesetz über die Mündelficherheit der Teilschuldverschreibungen

des oberösterreichischen Land -sinvestitionsanlehens.
411 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Schatzscheine des von

der Stadigcmeinde Salzburg aufgenommenen Anlchens.
412 . Bundesgesetz über die Mündelficherheit der Teilschuldverschreibunge»

des vom Lande Salzburg aufgenommenen Anlehens.
413 . Bundesgesetz über die Mündelsicherheit der Teilschuldverschreibungeu

des Anlehcns der Stadt Salzburg für Siedlungszwecke.
414 Verordnung über die Anmeldung der in den Gebieten , Kolonien,

Besitzungen und Protektoratländern von China , Cuba , Japan , Nicaragua,
Panama , Portugal , Rumänien , Serbien , Siam und den Vereinigten Staaten
von Amerika befindlichen Aktiven österreichischer Staatsangehöriger.

415 . Verordnung über eine Verlängerung von im Pariser Unionsvertrag
zum Schutze des gewerblichen Eigentums festgesetzten Prioritätsfristen zugunsten
der Angehörigen Norwegens.

416 . Verordnung betreffend die Erhöhung der Taxen für Baugewerbe-
Prüfungen.

417 . Verordnung betreffend Vergleiche zur Regelung der vor und
während des Krieges enlstaudenen Schulden von Oesterreichern an französische
Staatsangehörige.

418 . Verordnung über die Verlängerung der Räumungsfristen für
Wietwodnungen im Wohngebiete Villach.

419 . Bundesgesetz über die vorläufige Regelung der Ruhe (Versorgungs )-
genüsse der lärntnerischen Volks - und Bürgerschullehrpersonen und ihrer Hinter¬
bliebenen.

429 . Bundesgesetz betreffend die Aenderung des Gesetzes zur Regelung
der Errichtung , der Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen,
wirksam für das Land Salzburg.

421 . Bundesgesetz betreffend die Stellung und die Bezüge der Professoren
an den vom Bunde erhaltenen Hcbammenlchranstalten.

422 . Gerichtsversaffungsnovelle.
423 . Bundesgesetz über die Abgrenzung der sachlichen Geltungsgebiete

der im Burgenlande und der im übrigen Jnlande geltenden strafrechtlichen
und strafprozessualen Bestimmungen.

424 . Bundesgesetz über die Gleichstellung der Kämme n für Arbeiter
und Angestellte mit den Kammern für Handel , Gewerbe und Industrie.

425 . Bundesgesetz betreffend das Dienstverhältnis der kriegsbcschädigten
Bundesangestellten.

426 . Bundesgesetz betreffend dieAbänderung desJnvalidenentschädigungs-
gesetze's.

427 . Bundesgesetz betreffend die Aufhebung von Verträgen über die
Abstockung von Wäldern.

428 . Verordnung betreffend eine Abänderung der für die „ österreichische
Geschäftsführung " der Oesterreichisch -ungarischen Bank bestehenden Virwallungs-
einrichtungen.

429 . Verordnung über die Errichtung eines öffentlichen Arbeitsnachweises
für Metallarbeiter in Wien.

430 . Verordnung über den Ersatz des Protestes bei Schecks.
431 . Verordnung betreffend die Bestimmung neuer Preise für die von

der Staalsdruckerei hergestellten gestempelt .» Etsenbahnsrachtbriefe.

L. Landesgefchblatt für Wien.
74 . Höchstpreis für den Kleinverkauf von Brot.
75 . Mäklergebührcn für Effcktenseniale.
76 . Errichtung einer Landesholzstelle für Wien.
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